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Die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung 
Luxemburg und die in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen 
Fondsanteile sind und werden nicht gemäß dem United States 
Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung 
registriert. Die durch diesen Verkaufsprospekt angebotenen 
Anteile sind aufgrund US-aufsichtsrechtlicher Beschränkungen 
nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika 
(welcher Begriff auch die Bundesstaaten, Territorien und Besit-
zungen der Vereinigten Staaten sowie den District of Columbia 
umfasst) oder an bzw. zugunsten von US-Personen, wie in Regu-
lation S unter dem United States Securities Act von 1933 in der 
geltenden Fassung definiert, bestimmt und werden nicht regis-
triert.

US-Personen sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in den 
Vereinigten Staaten von Amerika haben. US-Personen können 
auch Personen- oder Kapitalgesellschaften (juristische Personen) 
sein, wenn sie etwa gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder 
einer US-Besitzung gegründet wurden.

Dementsprechend werden Anteile in den Vereinigten Staaten 
von Amerika und an oder für Rechnung von US-Personen weder 
angeboten noch verkauft. Spätere Übertragungen von Anteilen 
in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an US-Personen 
sind unzulässig.

Dieser Verkaufsprospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten 
von Amerika oder an US-Personen verbreitet werden. Die Vertei-
lung dieses Verkaufsprospektes und das Angebot bzw. der Ver-
kauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen 
Beschränkungen unterworfen sein.

Verkaufsbeschränkung
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Dieser Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement, 
welches aus dem Grundreglement und dem Sonderregle-
ment des Fonds gebildet wird, hat im Zweifelsfalle Vor-
rang vor den wesentlichen Informationen für den Anleger. 
Er ist nur gültig in Verbindung mit dem jeweils letzten 
veröffentlichten Jahresbericht des Fonds, dessen Stichtag 
nicht länger als 16 Monate zurückliegen darf. Wenn der 
Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurück-
liegt, ist dem Erwerber zusätzlich der jüngere Halbjahres-
bericht des Fonds auszuhändigen. Beide Berichte sind 
Bestandteil dieses Verkaufsprospektes. 

Niemand ist ermächtigt, sich auf Angaben zu berufen, 
welche nicht in dem Verkaufsprospekt oder in den we-
sentlichen Informationen für den Anleger oder in Unterla-
gen, auf welche der Verkaufsprospekt sich beruft und 
welche der Öffentlichkeit zugänglich sind, enthalten sind.

Interessierten Anlegern wird geraten, diesen Verkaufsprospekt 
sorgfältig und vollständig durchzulesen und sich bei ihren 
Rechts-, Steuer- oder Finanzberatern über die entsprechenden 
rechtlichen Erfordernisse, Devisenbestimmungen und Steuern 
nach dem Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres 
gewöhnlichen Aufenthaltes oder Wohnsitzes, die sich auf den 
Erwerb, den Besitz, die Veräußerung oder anderweitige Verfü-
gung der Anteile auswirken können, und über die steuerliche 
Behandlung der Erträge zu erkundigen. 

In diesem Verkaufsprospekt werden die in Artikel 1 Absatz 2 des 
Grundreglements definierten Begriffe in gleicher Weise verwen-
det. 

Dieser Verkaufsprospekt kann in andere Sprachen übersetzt 
werden. Im Fall etwaiger Widersprüche oder Doppeldeutigkeiten 
in einer Übersetzung hat der deutsche Wortlaut Vorrang. 

Die Herausgabe dieses Verkaufsprospekts und das Angebot bzw. 
der Verkauf von Anteilen des Fonds kann in manchen Hoheits-
gebieten Beschränkungen unterliegen. Dieser Verkaufsprospekt 
ist nicht als Aufforderung zum Erwerb von Anteilen zu betrach-
ten.

1. Der Fonds

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Investment-
fonds

Vermögensportfolio Ulm

(im Folgenden der „Fonds“) ist ein am 5. Dezember 2005 von 
der LRI Invest S.A., Luxembourg, nach Luxemburger Recht in der 
Form eines "fonds commun de placement" errichtetes Sonder-
vermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. 
Der Fonds unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. 

Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und 
erfüllt die Anforderungen der EG-Ratsrichtlinie 2009/65/EG vom 
13. Juli 2009.

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Dezember eines 
jeden Jahres. Für die Anteile ist eine Ertragsausschüttung vorge-
sehen. Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Der Jahresbericht wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG Luxembourg Société coopérative geprüft.

Der Fonds wurde nach Genehmigung der Luxemburger Ban-
kaufsichtsbehörde CSSF mit Wirkung zum 1. Januar 2013 von 
LRI Invest S.A. auf die International Fund Management S.A., 
Luxemburg, übertragen und wurde bis zum 30. April 2019 von 
ihr verwaltet. Seit dem 1. Mai 2019 wird der Fonds von der Deka 
Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg 
(„Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Mit Übertragung der 
Verwahrstellenfunktion zum 1. Januar 2013 von M.M. Warburg 
& CO Luxembourg S.A. verwahrte die DekaBank Deutsche Giro-
zentrale Luxembourg S.A.,Luxemburg, bis zum 30. April 2019 
die Vermögenswerte des Fonds. Seit dem 1. Mai 2019 verwahrt 
die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Nie-
derlassung Luxemburg („Verwahrstelle“) die Vermögenswerte 
des Fonds.

2. Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanage-
ment GmbH, Frankfurt am Main, handelnd durch die Deka Ver-
mögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg. Die 
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, ist 
eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (Verwaltungsgesellschaft) 
nach deutschem Recht. Sie wurde am 20. Oktober 1988 als BB-
Investment GmbH gegründet und firmierte bis zum 
10. April 2018 als Landesbank Berlin Investment GmbH. Die 
Deka Vermögensmanagement GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt 
am Main und ist unter der Handelsregister-Nummer HRB 112 
372 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main 
eingetragen. 

Der Gesellschaftsvertrag der Deka Vermögensmanagement 
GmbH, Frankfurt am Main, vom 16. September 1988 wurde im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main hinterlegt. 
Der Gesellschaftsvertrag wurde letztmalig durch Gesellschafter-
beschluss vom 12. Juni 2018 abgeändert. Eine konsolidierte 
Neufassung des Gesellschaftsvertrags wurde im Handelsregister 
des Amtsgerichts Frankfurt am Main hinterlegt.

Die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxem-
burg, wurde am 20. März 2019 als Niederlassung der Deka 
Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, errichtet. 
Sie hat ihren Sitz in Luxemburg und ist unter Nummer B232944 
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen.

I. Verkaufsprospekt
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Der Zweck der Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlas-
sung Luxemburg ist die Auflegung und/oder Verwaltung von 
gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen luxemburgischen 
OGAW. 

Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds Communs de Placement 
und Investmentgesellschaften umfasst insbesondere: 

 Die Anlageverwaltung: In diesem Zusammenhang kann die 
Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der von ihr verwalte-
ten OGAW Benachrichtigungen oder Anweisungen betref-
fend zu tätigender Anlagen erteilen, Verträge abschließen, 
alle Arten von Wertpapieren und andere Vermögensarten 
kaufen, verkaufen, tauschen und übereignen, für Rechnung 
der von ihr verwalteten OGAW alle im Zusammenhang mit 
Wertpapieren, die das Vermögen der OGAW bilden, stehen-
den Stimmrechte ausüben. Hierbei handelt es sich nicht um 
eine abschließende Auflistung.

 Administrative Tätigkeiten in Bezug auf OGAW. Hierbei han-
delt es sich um die Gesamtheit der in Anhang II des Gesetzes 
von 2010 aufgeführten Tätigkeiten, d.h. insbesondere die 
Bewertung der Portfolios und Preisfestsetzung für die Aktien 
und/oder Anteile der OGAW, die Ausgabe und Rücknahme 
von Aktien und/oder Anteilen der OGAW, die Registerfüh-
rung für die OGAW, die Führung und Aufbewahrung von 
Aufzeichnungen von Transaktionen. Diese Auflistung ist 
nicht abschließend. 

 Vertrieb der Aktien und/oder Anteile von selbst- oder fremd-
verwalteten OGAW in Luxemburg und/oder im Ausland. 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt im Einklang mit dem Gesetz 
von 2010 und den anwendbaren Verwaltungsvorschriften der 
CSSF über ausreichende und angemessene organisatorische 
Strukturen und interne Kontrollmechanismen, insbesondere 
handelt sie im besten Interesse der Fonds bzw. Teilfonds und 
stellt sicher, dass Interessenkonflikte vermieden werden und die 
Einhaltung von Beschlüssen und Verfahren, eine faire Behand-
lung der Inhaber von Anteilen an den verwalteten Fonds und 
Teilfonds sowie die Einhaltung der festgelegten Risikomanage-
ment-Grundsätze gewährleistet sind. Sie verfügt über eine wirk-
same und ständige Compliance-, Innenrevisions- sowie Risiko-
management-Funktion, die jeweils unabhängig sind, und erhält 
diese aufrecht.

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt ferner über festgelegte 
Entscheidungsprozesse, eine klare Organisationsstruktur, ange-
messene interne Kontrollmechanismen sowie eine interne Be-
richterstattung zwischen allen maßgeblichen Ebenen der Verwal-
tungsgesellschaft. Sie gewährleistet ferner, dass angemessene 
und systematische Aufzeichnungen über ihre Geschäftstätigkeit 
und interne Organisation geführt werden. Sie ergreift alle ange-
messenen Maßnahmen, um das bestmögliche Ergebnis für den 
Fonds bzw. Teilfonds zu erzielen, wobei sie den Kurs, die Kos-

ten, die Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausfüh-
rung und Abrechnung, den Umfang und die Art des Auftrages 
sowie alle sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten 
Aspekte berücksichtigt (best execution). Sie sorgt für eine umge-
hende, redliche und zügige Ausführung der für Fonds bzw. 
Teilfonds getätigten Portfoliogeschäfte im Hinblick auf die Aus-
führung von Handelsentscheidungen für die verwalteten Fonds 
bzw. Teilfonds. Bei Auslagerung von Aufgaben an Dritte verge-
wissert sie sich, dass die Dritten die notwendigen Maßnahmen 
zur Einhaltung aller Anforderungen an Organisation und Vermei-
dung von Interessenkonflikten wie sie in den anwendbaren 
Luxemburger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, ge-
troffen haben und die Einhaltung dieser Anforderungen überwa-
chen. Darüber hinaus stellt sie sicher, dass den Fonds bzw. Teil-
fonds und/oder den Anteilinhabern in keinem Fall überzogene 
Kosten in Rechnung gestellt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Aus-
land ausüben und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der 
Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der 
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und des 
Kapitels 15 des Gesetzes von 2010 bleiben. 

Die Hauptverwaltung des Fonds wird von der Deka International 
S.A. wahrgenommen. Dies beinhaltet u.a. die Buchhaltung für 
den Fonds, die Berechnung der Anteilwerte für den Fonds, den 
Versand der Berichte und aller anderen für den Anleger be-
stimmten Unterlagen sowie die Ausgabe und Rücknahme der 
Fondsanteile. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, 
Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am 
Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds 
beauftragt. Der Fondsmanager ist befugt, Vermögenswerte des 
Fonds anzulegen und/oder bestehende Anlagen zu liquidieren. 

Die Deka Investment GmbH ist eine Kapitalverwaltungsgesell-
schaft (Verwaltungsgesellschaft) nach deutschem Recht. Sie ist 
auf das Portfoliomanagement von Fonds für Privatkunden und 
institutionelle Anleger spezialisiert. Die von ihr verwalteten Ver-
mögenswerte beliefen sich am 31. Dezember 2018 auf rund 
146,9 Mrd. Euro. 

Des Weiteren hat die Deka International S.A. die Fondsbuchhal-
tung und Fondsadministration auf die State Street Bank Luxem-
bourg S.C.A., Luxemburg ausgelagert.

Mit der Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fonds 
wird überwiegend die Verwahrstelle, mit welcher die Verwal-
tungsgesellschaft in der Deka-Gruppe verbunden ist, beauftragt. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übt 
die Aufsicht über die Deka Vermögensmanagement GmbH, 
Frankfurt am Main und die Deka Vermögensmanagement 
GmbH, Niederlassung Luxemburg aus. Die Commission de Sur-
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veillance du Secteur Financier (CSSF) übt die Aufsicht in Bezug 
auf die OGAW, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet 
werden, aus („Produktaufsicht“).

Weitere Angaben zur Verwaltungsgesellschaft enthält der An-
hang „Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe“.

Anlageberater ist die Sparkasse Ulm. Sie berät bezüglich der 
Anlage des Fondsvermögens und unterbreitet insbesondere 
Vorschläge hinsichtlich der Asset-Allokation und erteilt Empfeh-
lungen für den Kauf und Verkauf der zulässigen Vermögensge-
genstände.

Die Verwaltungsgesellschaft und der Fondsmanager sind an 
Empfehlungen des Anlageberaters nicht gebunden und ent-
scheiden allein über alle Anlagen des Fonds.

3. Verwahrstelle

Das Gesetz von 2010 und die anwendbaren Verwaltungsvor-
schriften der CSSF sehen eine Trennung der Verwaltung und der 
Verwahrung von OGAW vor. Für Vermögenswerte, deren Ver-
wahrung die Verwahrstelle selbst übernimmt, eröffnet die Ver-
wahrstelle für den OGAW ein oder mehrere Konten, in denen 
alle Vermögenswerte erfasst werden, die Eigentum des OGAW 
sind und für deren Verwahrung sie verantwortlich ist. Bei Ver-
mögensgegenständen, die nicht verwahrt werden können, prüft 
die Verwahrstelle, ob der Fonds Eigentum an diesen Vermögens-
gegenständen erworben hat. Die Verwahrstelle muss zu jeder 
Zeit einen vollständigen Überblick über alle Vermögenswerte des 
OGAW haben, einschließlich derer, die nicht Gegenstand einer 
Verwahrung sind. Sie überwacht, ob die Verfügungen der Ver-
waltungsgesellschaft über die Vermögensgegenstände den 
Vorschriften des Gesetzes von 2010 und dem Verwaltungsregle-
ment entsprechen.

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Geldflüsse und liquiden 
Mittel des OGAW ordnungsgemäß überwacht werden. Sie ge-
währleistet, dass sämtliche von Anteilinhabern bei der Zeichnung 
von Anteilen des OGAW geleistete Zahlungen eingehen und 
dass alle liquiden Mittel des OGAW auf Geldkonten verbucht 
werden, die auf den Namen des OGAW oder der Verwaltungs-
gesellschaft oder auf den Namen der Verwahrstelle bei einem 
Institut gemäß Artikel 18 Abs. 1 a), b) und c) der Richtlinie 
2006/73 EG oder bei einem anderen Institut der gleichen Art in 
dem entsprechenden Markt, in dem Geldkonten vorgeschrieben 
sind, eröffnet wurden, solange ein solches Institut einer wirksa-
men aufsichtsrechtlichen Regulierung und Aufsicht unterliegt, 
die den Rechtsvorschriften der Europäischen Union entsprechen 
und wirksam durchgesetzt werden.

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufga-
ben:

 Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der Antei-
le sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des Ge-
setzes von 2010 und dem Verwaltungsreglement des Fonds 
entsprechen,

 Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb 
der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird,

 Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vor-
schriften des Gesetzes von 2010 und dem Verwaltungsregle-
ment verwendet werden,

 Sicherzustellen, dass die Anteilpreise ordnungsgemäß be-
rechnet werden,

 Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen 
rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

Für den Fonds hat die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frank-
furt am Main, Niederlassung Luxemburg, die Funktion der Ver-
wahrstelle übernommen. Sie wurde am 1. Februar 1982 als 
Niederlassung der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt 
am Main, gegründet. Die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main, ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht.

Die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, ist 
Mutterunternehmen und alleiniger Gesellschafter der Verwal-
tungsgesellschaft. Ihre Rechte und Pflichten als Verwahrstelle 
richten sich nach Luxemburger Recht, dem Verwaltungsregle-
ment und dem Verwahrstellenvertrag.

Die Verwaltungsgesellschaft wird überwiegend die Verwahrstel-
le, mit welcher die Verwaltungsgesellschaft in der Deka-Gruppe 
verbunden ist, mit der Abwicklung von Transaktionen für Rech-
nung des Fonds beauftragen.

Interessenkonflikte können aus Aufgaben oder Kontrollfunktio-
nen entstehen, die die Verwahrstelle für den Fonds, die Anleger 
oder die Verwaltungsgesellschaft erbringt.

Interessenkonflikte könnten sich aus der Übernahme der Ver-
wahrstellenfunktion für den Fonds ergeben.

Interessenkonflikte könnten für den Fonds darüber hinaus durch 
die Wahrnehmung der Funktion des Unterverwahrers innerhalb 
der Deka-Gruppe entstehen.

Potentielle Fallgruppen innerhalb der Deka-Gruppe wurden 
identifiziert und entsprechende Vorkehrungen zu ihrer Vermei-
dung implementiert. Hierzu zählen u.a. die organisatorische 
Trennung der Zuständigkeiten und die Einhaltung von „Best 
Execution-Maßstäben“ beim Erwerb oder Veräußerung von 
Vermögensgegenständen.
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Die Verwahrstelle kann die Verwahrung von verwahrfähigen 
Vermögensgegenständen an weitere Unterverwahrer übertra-
gen. Die übertragenen Aufgaben sind:

 Verwahrung der Wertpapiere,

 Verwaltung der Wertpapiere,

 Abwicklung der Wertpapierhandelsgeschäfte und Ausfüh-
rung von Wertpapierlieferungen (Ein- und Ausgänge).

Die Verwahrung der Vermögenswerte des OGAW konzentriert 
sich zum größten Teil auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main. Im OGAW enthaltene konzernfremde Ziel-
fondsanteile werden durch die Raiffeisen Bank International AG, 
Wien (RBI AG) verwahrt.

Als Unterverwahrer für die Verwahrstelle sind die J.P. Morgan 
AG, Frankfurt, Clearstream Banking AG, Frankfurt und die Deka-
Bank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., sowie die RBI AG 
als deren Unterverwahrer, tätig. Im Zeitraum zwischen dem 1. 
Mai 2019 und 31. Dezember 2019 ist der RBI AG der Zwischen-
verwahrer DekaBank Deutsche Girozentrale Luxemburg S.A. 
vorgeschaltet.

Ab dem 1. Januar 2020 sind als Unterverwahrer für die Verwahr-
stelle die J.P. Morgan AG, Frankfurt, Clearstream Banking, 
Frankfurt und die Raiffeisen Bank International AG, Wien tätig.

Die Unterverwahrung der Vermögenswerte des OGAW konzen-
triert sich zum größten Teil auf die J.P. Morgan AG, Frankfurt. 

Zudem nimmt die Verwahrstelle im Hinblick auf für den OGAW 
erworbene Investmentanteile die Dienste von das jeweilige An-
teilsregister führenden Transfer Agents in Anspruch, zum Teil 
indirekt über die oben genannten Unterverwahrer.

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegen-
stände, die von ihr oder von einem ihrer Unterverwahrer ver-
wahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlustes eines sol-
chen Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle gegen-
über dem Fonds und dessen Anlegern, es sei denn der Verlust ist 
auf Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs der Verwahrstelle 
zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermö-
gensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätz-
lich nur, wenn sie ihre gesetzlichen und vertraglichen Verpflich-
tungen mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat.

Auf Verlangen übermittelt die Verwaltungsgesellschaft den 
Anlegern Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahr-
stelle und deren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu 
möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. Eine Über-
sicht der beauftragten Unterverwahrer und Lagerstellen ist unter 
www.deka.de erhältlich.

Ebenfalls auf Verlangen übermittelt sie den Anlegern Informatio-
nen zu den Gründen, aus denen sie sich für die DekaBank Deut-
sche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxem-
burg, als Verwahrstelle des Fonds entschieden hat.

4. Anlagepolitik

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirt-
schaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fonds-
währung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabili-
tät, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermö-
gens.

Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der 
allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 des 
Grundreglements  in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten 
angelegt. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und 
Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabel 
verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifika-
ten, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrach-
ten sind, erfolgen. Die vorgenannten Wertpapiere werden an 
Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten innerhalb von Nord-
amerika, Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien) Afrika, 
Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.

Das Fondsvermögen darf auch in Zertifikate angelegt werden, 
sofern sie gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 1 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu quali-
fizieren sind. Hierunter können auch Zertifikate auf breitdiversifi-
zierte Rohstoffindices gefasst werden. Für das Fondsvermögen 
können auch Zertifikate auf einzelne Rohstoffe erworben wer-
den, wenn diese den aufsichtsrechtlichen Bedingungen entspre-
chen. Die physische Lieferung von Rohstoffen ist für den Fonds 
ausgeschlossen.

Der Fonds muss mindestens 25 % und darf je nach Marktlage 
bis zu 100 % in Aktien und offene Aktienfonds anlegen. Bis zu 
75 % darf der Fonds je nach Marktlage in Renten- und Geld-
marktfonds, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarkt-
instrumente sowie in Zertifikate anlegen. Durch die flexible Mi-
schung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Ein-
schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbesser-
tes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden. Somit 
wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachs-
tumsaussichten der Wirtschafts- und Kapitalmärkte teilzuneh-
men.

Für das Fondsvermögen dürfen keine Anteile an Venture Capital- 
oder Private Equity-Fonds erworben werden.

Der Fonds darf nicht mehr als 20% seines Netto-Fondsvermö-
gens in Anteilen eines einzigen Zielfonds anlegen.
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Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze von 20 % ist jeder 
Teilfonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wie ein eigenständiger Emit-
tent zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung 
pro Teilfonds im Hinblick auf Dritte ist sichergestellt.

Für das Fondsvermögen dürfen nicht mehr als 25 % der ausge-
gebenen Anteile eines Zielfonds erworben werden. Bei der An-
wendung der im vorstehenden Satz beschriebenen Anlagegren-
ze von 25 % der ausgegebenen Anteile bezieht sie sich bei 
einem Investmentvermögen, welches aus mehreren Teilfonds 
besteht (Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teilfonds.

Für das Fondsvermögen dürfen Anteile an Zielfonds nur dann 
erworben werden, wenn jeder dieser Zielfonds nach seinen 
Vertragsbedingungen bzw. der Satzung seinerseits insgesamt 
höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen In-
vestmentvermögen anlegen darf.

Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emit-
tenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und 
lauten auf Währungen der Mitgliedstaaten der Organisation für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) 
einschließlich auf Euro.

Der Fonds darf, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 
100 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und bis zu 75 % 
in Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, 
die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 
Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat 
der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-recht-
lichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert wer-
den, vorausgesetzt, dass (i) Wertpapiere im Rahmen von mindes-
tens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und 
(ii) in Wertpapieren aus ein und derselben Emission nicht mehr 
als 30 % des Nettovermögens des Fonds angelegt werden.

Eventuell können Anlagen in Wertpapieren oder Zertifikaten, die 
Immobilien repräsentieren, vorgesehen werden, wobei jedoch 
nicht mehr als 30 % des Nettofondsvermögens in diese vorge-
nannten Gattungen investiert werden dürfen.

Der Fonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben in 
Höhe von maximal 49 % des Nettofondsvermögens halten. 
Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter und dürfen 
nur eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben.

Anlagegrenzen aus steuerlichen Gründen
Vorbehaltlich des Vorgenannten werden mindestens 25 % des 
Wertes des Netto-Fondvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. 
§ 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteili-
gungen in diesem Sinne sind 

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel 
an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisier-
ten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an-
sässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesell-
schaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

 Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat an-
sässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalge-
sellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und 
nicht von ihr befreit sind; 

 Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe 
der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, 
zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapital-
gesellschaften anlegen oder in Höhe der vertraglich festge-
legten Mindestquote des anderen Investmentfonds.

Die steuerrechtlich vorgegebene Zielsetzung der „fortlaufenden 
Anlage“ in Kapitalbeteiligungen wird auch während der Abwick-
lung des Fonds erfüllt, sofern der Fonds innerhalb dieses Zeit-
raums nicht mehr die vorausgesetzte tatsächliche Vermögenszu-
sammensetzung von mindestens 25 % des Wertes des Fonds in 
Kapitalbeteiligungen erreicht.

Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g) des Grund-
reglements getätigten Techniken und Instrumente, die Wertpa-
piere zum Gegenstand haben, werden nur zum Zwecke der 
Absicherung abgeschlossen. Als Techniken und Instrumente 
gelten vor allem Derivate wie z.B. Optionen, Finanzterminkon-
trakte, Swaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte 
sowie Kombinationen hieraus.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die vorgenannten Geschäfte 
ausschließlich mit erstklassigen Finanzinstituten als Geschäfts-
partner abschließen, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind 
und von einer anerkannten Ratingagentur mit der Bonitäts-
einstufung „Investment Grade“ bewertet wurden.

Daneben darf die Verwaltungsgesellschaft bis zu 10 % des Net-
to-Fondsvermögens in andere als die oben genannten Vermö-
gensgegenstände investieren.

5. Techniken und Instrumente

Bei der Anlage des Fondsvermögens werden die Voraussetzun-
gen des Gesetzes von 2010 und der Großherzoglichen Verord-
nung vom 8. Februar 2008 in Umsetzung der Richtlinie 
2007/16/EG eingehalten. Darüber hinaus werden die Vorgaben 
aus der Verordnung über die Meldung und Transparenz von 
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Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-VO 2015/2365 (SFTR)) 
eingehalten.

Zur effizienten Verwaltung des Portfolios darf der Fonds sich 
unter Einhaltung der durch das Gesetz von 2010 oder der von 
der Luxemburger Aufsichtsbehörde festgelegten Bedingungen 
und Grenzen der Techniken und Instrumente bedienen, die 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand ha-
ben. Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören neben den 
Wertpapierleihe-Geschäften gemäß Artikel 9 des Grundregle-
ments und den Wertpapierpensionsgeschäften gemäß Artikel 10 
des Grundreglements vor allem Derivate, insbesondere Optio-
nen, Finanzterminkontrakte, Swaps, Credit Default Swaps, Total 
Return Swaps, Devisenterminkontrakte sowie Kombinationen 
hieraus.

Durch den Abschluss von Wertpapierleihe-Geschäften können 
Zusatzerträge für den Fonds erwirtschaftet werden. Hierbei 
können die im Fonds gehaltenen Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente und/oder Investmentanteile – sofern zulässige Vermö-
gensgegenstände – darlehensweise gegen marktgerechtes Ent-
gelt an Dritte übertragen werden. Die Vertragspartner werden 
nach den Grundsätzen der Best-Execution-Policy ausgewählt und 
regelmäßig überprüft. Hierbei kann der gesamte Bestand des 
Fonds an Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder In-
vestmentanteilen nur auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Dar-
lehen an Dritte übertragen werden. Die Verwaltungsgesellschaft 
erwartet, dass im Regelfall nicht mehr als 60 % des Fondsvermö-
gens Gegenstand von Darlehensgeschäften sind. Dies ist jedoch 
lediglich ein geschätzter Wert, der im Einzelfall überschritten 
werden kann. Die Verwaltungsgesellschaft hat jederzeit die 
Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu kündigen. Es muss ver-
traglich vereinbart werden, dass nach Beendigung des Darle-
hensgeschäfts dem Fonds Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 
oder Investmentanteile gleicher Art, Güte und Menge innerhalb 
der üblichen Abwicklungszeit zurück übertragen werden. Vor-
aussetzung für die darlehensweise Übertragung ist, dass dem 
Fonds ausreichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu kön-
nen Guthaben abgetreten bzw. Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente übereignet oder verpfändet werden. Die Erträge aus 
der Anlage der Sicherheiten stehen dem Fonds zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen aus 
darlehensweise erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktinstrumen-
ten oder Investmentanteilen bei Fälligkeit zu Gunsten des Fonds 
zu zahlen. 

Die darlehensweise übertragenen Vermögensgegenstände wer-
den nach Ermessen des Darlehensnehmers verwahrt.

Derivate, die zur Absicherung eingesetzt werden, können Verlus-
te für den Fonds, die sich aus der negativen Wertentwicklung 
abgesicherter Vermögenswerte ergeben, abmildern oder vermei-
den; zugleich kann die Absicherung mittels Derivaten jedoch 
auch dazu führen, dass sich positive Wertentwicklungen abgesi-

cherter Vermögenswerte nicht mehr in gleichem Umfang positiv 
auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können. Derivate 
können zu Investitionszwecken eingesetzt werden, um zielge-
richtet und zumeist unter geringerem Kapitaleinsatz an der 
Wertentwicklung von Finanzinstrumenten oder Märkten zu 
partizipieren.

Der Fonds darf im Rahmen eines standardisierten Systems, das 
von einer anerkannten Clearinginstitution oder von einem erst-
klassigen, auf derartige Geschäfte spezialisierten Finanzinstitut 
organisiert wird oder eines Standardrahmenvertrages, Wertpa-
piere verleihen oder leihen. Bei der Vermittlung und Abwicklung 
von Wertpapier-Darlehen über das standardisierte System wird 
die jederzeitige ausreichende Besicherung durch die Bedingun-
gen des Systembetreibers, als unabhängigen Dritten, sicherge-
stellt. Die Wahrung der Interessen der Anleger ist somit gewähr-
leistet. Bei diesen Geschäften werden die Maßgaben der Rund-
schreiben CSSF 08/356, CSSF 11/512 und CSSF 14/592 eingehal-
ten.

Die Vertragspartner der Wertpapierleihe müssen in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hong 
Kong, Japan, Neuseeland oder einem anderen Drittstaat mit 
gleichwertiger Bankenaufsicht ansässig sein.

Erträge, welche sich aus der Nutzung von Wertpapierleihe- und 
Pensionsgeschäften ergeben, sollen grundsätzlich – abzüglich 
direkter bzw. indirekter operationeller Kosten – dem Fondsver-
mögen zufließen. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, für 
die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung solcher Ge-
schäfte eine Vergütung zu erheben. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die DekaBank Deutsche Giro-
zentrale, Frankfurt am Main mit der Anbahnung, Vorbereitung 
und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und 
Wertpapierpensionsgeschäften beauftragt. Eventuelle Kosten 
wird die Verwaltungsgesellschaft aus der ihr zustehenden Vergü-
tung für diese Geschäfte tragen.

Gelddarlehen darf die Verwaltungsgesellschaft Dritten für Rech-
nung des Fonds nicht gewähren.

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert 
während einer im Voraus vereinbarten Frist („Ausübungszeit-
raum“) oder an einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt („Aus-
übungszeitpunkt”) zu einem im Voraus bestimmten Preis („Aus-
übungspreis”) zu kaufen (Kauf- oder „Call”-Option) oder zu 
verkaufen (Verkaufs- oder „Put”-Option). Der Preis einer Call- 
oder Put-Option ist die Options-„Prämie”.

Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Verträge, welche die 
Vertragsparteien berechtigen beziehungsweise verpflichten, 
einen bestimmten Vermögenswert an einem im Voraus be-



11

stimmten Zeitpunkt zu einem im Voraus bestimmten Preis abzu-
nehmen beziehungsweise zu liefern, wobei jeweils nur ein 
Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße („Einschuss“) sofort ge-
leistet werden muss.

Der Käufer eines Credit Default Swaps entrichtet eine Prämie, 
ausgedrückt als Prozentsatz vom Nennwert des Kontraktgegen-
standes, an den Verkäufer des Credit Default Swaps, der seiner-
seits sich verpflichtet, bei Eintritt des vereinbarten Ereignisses wie 
Insolvenz oder Zahlungsverzug des Schuldners des Kontraktge-
genstandes den Kontraktgegenstand gegen Zahlung dessen 
Nennwertes zu übernehmen oder einen Geldbetrag in Höhe der 
Differenz zwischen dem Nennwert und dem Marktwert des 
Kontraktgegenstandes zu zahlen. Solche Geschäfte sind aus-
schließlich mit Finanzinstituten erster Ordnung zulässig, die auf 
solche Geschäfte spezialisiert sind. Die Bewertung der Credit 
Default Swaps erfolgt nach transparenten und nachvollziehbaren 
Methoden auf regelmäßiger Basis. Die Verwaltungsgesellschaft, 
der Vorstand und der Wirtschaftsprüfer werden die Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit der Bewertungsmethoden und deren 
Anwendung überwachen. Falls im Rahmen der Überwachung 
Differenzen festgestellt werden, wird die Verwaltungsgesell-
schaft deren Beseitigung veranlassen.

Total Return Swaps sind Kreditderivate, bei denen sämtliche 
Erträge und Wertschwankungen eines Basiswerts gegen eine 
fest vereinbarte Zinszahlung getauscht werden. Ein Vertragspart-
ner, der Sicherungsnehmer, transferiert damit das gesamte Kre-
dit- und Marktrisiko für die Laufzeit des Geschäftes aus dem 
Basiswert auf den anderen Vertragspartner, den Sicherungsge-
ber. Im Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer bei Abschluss des 
Geschäftes eine Prämie an den Sicherungsgeber. Bei möglichen 
Kursverlusten sind am Ende des Geschäftes (Fälligstellung) Aus-
gleichzahlungen vom Sicherungsgeber zu leisten. Statt einer 
Zinszahlung kann die Gesamtrendite eines Basiswerts auch ge-
gen die Gesamtrendite eines anderen Basiswerts getauscht wer-
den.

Total Return Swaps werden für den Fonds getätigt, um sich 
gegen Kursverluste und Risiken aus dem Basiswert abzusichern 
bzw. an Marktentwicklungen partizipieren zu können ohne den 
Basiswert selbst erworben zu haben. Unter anderem können 
Aktien, Renten und Währungen als Vermögensgegenstände des 
Fonds Gegenstand von Total Return Swaps sein. Es dürfen bis zu 
20 % des Fondsvermögens Gegenstand solcher Geschäfte sein. 
Dies ist ein Orientierungswert der im Einzelfall auch überschrit-
ten werden kann. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet aber, 
dass dieser Wert im Regelfall geringer ausfällt. Den tatsächlichen 
Wert der in Total Return Swaps im Fondsvermögen investiert ist, 
kann dem jeweils gültigen Jahres- oder Halbjahresbericht ent-
nommen werden. Die Erträge zuzüglich evtl. vereinnahmter 
Prämien aus Total Return Swaps fließen – nach Abzug der Trans-
aktionskosten – vollständig dem Fonds zu.

Die Vertragspartner für Total Return Swaps werden nach den 
Grundsätzen der Best-Execution-Policy ausgewählt und regelmä-
ßig überprüft. Die Vertragspartner müssen Finanzeinrichtungen 
erster Ordnung sein, die auf solche Transaktionen spezialisiert 
sind, einem Rating einer anerkannten Ratingagentur unterliegen 
(min. Investmentgrade) und von einer Aufsichtsbehörde beauf-
sichtigt werden.

Für die Techniken und Instrumente und Wertpapierdarlehensge-
schäfte besteht ein Collateral-Management zur Verwaltung der 
für diese Geschäfte zu stellenden sowie zu erhaltenden Sicher-
heiten. Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des Ver-
tragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzie-
ren. Diese werden täglich neu berechnet und entsprechend 
angepasst.

Für OTC-Derivate, die über eine zentrale Gegenpartei abgewi-
ckelt werden und für börsengehandelte Derivate sowie für Wert-
papierleihe-Geschäfte, die über ein standardisiertes System ab-
geschlossen werden, richtet sich die Besicherung nach den Re-
geln der zentralen Gegenpartei, der Börse bzw. des Systembe-
treibers.

Für OTC-Derivate, die nicht über eine zentrale Gegenpartei ab-
gewickelt werden, sowie für Wertpapierleihe-Geschäfte, die 
nicht über ein standardisiertes System abgeschlossen werden, 
vereinbart die Verwaltungsgesellschaft mit den Kontrahenten 
Regelungen zur Besicherung der Forderungen des Fonds. Die 
grundsätzlichen Anforderungen an die Sicherheiten hat die 
Verwaltungsgesellschaft in einer Collateral Policy, unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen, u.a. der Verordnung 10-4 der CSSF, dem Rundschreiben 
CSSF 11/512, dem Rundschreiben CSSF 08/356, den CESR Gui-
delines on Risk Measurement and Calculation of Global Expos-
ure and Counterparty Risk for UCITS (CESR/10-788), sowie dem 
Rundschreiben CSSF 14/592 in Verbindung mit den ESMA Gui-
delines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2014/ 937), fest-
gelegt. 

Zulässige Sicherheiten sind u.a. Barsicherheiten, Aktien, Staats-
anleihen, Anleihen anderer Gebietskörperschaften und suprana-
tionaler Organisationen, Unternehmensanleihen sowie deutsche 
öffentliche oder Hypothekenpfandbriefe. Weitere Restriktionen 
hinsichtlich zulässiger Währungen, Ratinganforderungen an 
Emission bzw. Emittent sowie Zugehörigkeit zu ausgewählten 
Indizes (bei Aktien) stellen weiterhin sicher, dass ausschließlich 
Sicherheiten hoher Qualität Verwendung finden. Hierbei werden 
nur Sicherheiten akzeptiert, die von Emittenten mit einer hohen 
Kreditqualität und Bonität begeben worden sind. Sollte nicht das 
höchste Kreditratingband vorliegen, werden weitere Sicherheits-
margenabschläge vorgenommen.

Alle entgegen genommenen Sicherheiten, die keine Barsicher-
heiten sind, sollen liquide sein und an einem liquiden Markt mit 
transparenten Preisfeststellungen gehandelt werden. Ziel ist es 
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eine kurzfristige Veräußerung garantieren zu können, zu einem 
Preis der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung 
liegt.

Die Sicherheiten sollen mindestens börsentäglich bewertet wer-
den können. Es findet eine tägliche Marktbewertung und ein 
täglicher Marginausgleich statt. Vermögensgegenstände, die 
eine hohe Preisvolatilität aufweisen, werden nur dann als Sicher-
heit akzeptiert, wenn geeignete konservative Bewertungsab-
schläge (Haircuts) angewandt werden können. Die erhaltenen 
unbaren Sicherheiten werden nicht veräußert, neu angelegt oder 
verpfändet.

Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden zu mindestens 90 % 
besichert. Der Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpa-
piere bildet dabei zusammen mit den zugehörigen Erträgen den 
Sicherungswert. Die Leistung der Sicherheiten durch den Darle-
hensnehmer darf 90 % des Sicherungswertes zuzüglich eines 
marktüblichen Aufschlags nicht unterschreiten. Im Übrigen müs-
sen Derivate- und Wertpapierdarlehensgeschäfte in einem Um-
fang besichert sein, der sicherstellt, dass der Anrechnungsbetrag 
für das Ausfallrisiko des jeweiligen Vertragspartners 5 % des 
Wertes des Fonds nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner ein 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
oder in einem Drittstaat, in dem gleichwertige Aufsichtsbestim-
mungen gelten, so darf der Anrechnungsbetrag für das Ausfallri-
siko 10 % des Wertes des Fonds betragen.

Die Besicherung kann auch vollständig durch Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente eines einzigen Emittenten gemäß Artikel 
6 Absatz 3 des Grundreglements erfolgen; in dem Fall müssen 
die Sicherheiten mindestens 6 verschiedene Emissionen umfas-
sen und keine Emission darf 30 % des Netto-Fondsvermögens 
übersteigen. 

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezo-
gen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten 
sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die 
aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

 Bankguthaben 0%

 Aktien 5% - 40%

 Renten 0,5% - 30%

 Aktien oder Anteile an UCITS 10% – 50%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung 
als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 
10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituatio-
nen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft 
von den genannten Werten abweichen.

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperrkon-
ten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer Zustimmung 
bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Barmittel, die 
der Fonds als Sicherheiten gestellt bekommt, können unter 
Einhaltung der Vorgaben des Rundschreibens CSSF 08/356 und 
des Rundschreibens CSSF 11/512 reinvestiert werden. Die Wie-
deranlage darf nur in Staatsanleihen von hoher Qualität oder in 
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. Zudem 
können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten Pensions-
geschäfts mit einem Kreditinstitut angelegt werden, wenn die 
Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens jederzeit gewähr-
leistet ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für Rechnung des Fonds im 
Rahmen von Derivate- und Wertpapierdarlehensgeschäften 
Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese Wert-
papiere als Sicherheit übertragen wurden, müssen sie bei der 
Verwahrstelle verwahrt werden. Hat die Verwaltungsgesellschaft 
die Wertpapiere als Sicherheit verpfändet erhalten, können sie 
auch bei einer anderen Stelle verwahrt werden, die einer wirksa-
men öffentlichen Aufsicht unterliegt und vom Sicherungsgeber 
unabhängig ist.

Der Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instru-
menten soll vorwiegend im Hinblick auf eine Steigerung der 
Wertentwicklung erfolgen, ohne dass dadurch von den im 
Grund- oder Sonderreglement bzw. im Verkaufsprospekt ge-
nannten Anlagezielen des Fonds abgewichen oder der grundle-
gende Charakter der Anlagepolitik des Fonds verändert wird.

Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in 
Artikel 6 Absatz 5 und 6 des Grundreglements festgelegten 
Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko 
der Basiswerte die Anlagegrenzen des Artikels 6 nicht über-
schreitet. Anlagen des Fonds in indexbasierten Derivaten müssen 
bei den Anlagegrenzen des Artikels 6 Absatz 1 bis 6 nicht be-
rücksichtigt werden. Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder 
ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der 
Einhaltung der Vorschriften dieses Artikels mit berücksichtigt 
werden.

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt für den Fonds über ein 
Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz von 
2010 und den anwendbaren Verwaltungsvorschriften der CSSF, 
insbesondere dem Rundschreiben CSSF 11/512 vom 30. Mai 
2011. 

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesam-
trisiko des Fonds mittels einer sogenannten relativen Value-at-
Risk (VaR)-Limitierung gemessen und kontrolliert. 

Beim VaR handelt es sich um ein Standard-Risikomaß im Finanz-
sektor. Ausgehend von einem fixierten Zeitintervall und einer 
vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) ist der VaR 
einer Finanzposition diejenige Ausprägung der Verlusthöhe, die 
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mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten 
wird. Die Berechnung des VaR wird dabei auf Basis eines einseiti-
gen Konfidenzintervalls von 99% sowie einer Halteperiode von 
20 Tagen durchgeführt.

Für Zwecke der Risikobegrenzung darf das Gesamtrisiko aus 
allen Positionen des Fonds, das über den VaR ermittelt wird, den 
VaR eines Referenzportfolios mit dem gleichen Marktwert wie 
der Fonds nicht zweimal überschreiten. Als Referenzportfolien 
dienen Kombinationen aus marktüblichen Aktien- und/ oder 
Renten- und/ oder Rohstoffindizes, die entsprechend der Anla-
gepolitik des Fonds ausgewählt werden..

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung (Eng-
lisch „leverage“) des Fonds im Einklang mit den Verwaltungsvor-
schriften der zuständigen Aufsichtsbehörden unter Anwendung 
des Ansatzes der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) 
sowie zusätzlich unter Anwendung des Commitment-Ansatzes 
(„Nettomethode“).1)

Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene 
Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absiche-
rungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der erwarteten 
Hebelwirkung nach Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen 
den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und 
liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. 
Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass die aus dem Einsatz 
von Derivaten resultierende Hebelwirkung (Leverage) des Fonds 
nach Bruttomethode grundsätzlich 3,0 nicht überschreiten wird. 
Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch 
die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Deriva-
ten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt. Die 
Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass die Hebelwirkung (Lever-
age) des Fonds nach Nettomethode grundsätzlich 2,0 nicht 
überschreiten wird. In besonderen Ausnahmefällen kann es 
vorkommen, dass die Hebelwirkung auch höher liegt.

Angaben zum Risikoprofil des Fonds, welches im Einklang mit 
den oben genannten Techniken und Instrumenten steht, können 
auch den wesentlichen Informationen für den Anleger entnom-
men werden.

Informationen zum aktuellen Einsatz der Techniken und Instru-
mente sind bei der Verwaltungsgesellschaft unter (+3 52) 34 09-
39 und bei der DekaBank Deutsche Girozentrale von montags 
bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der 
Rufnummer +49 (0) 69 / 7147-652 erhältlich.

1) Die Berechnung unter Anwendung des Commitment-Ansatzes erfolgt nach den 
von der European Securities and Markets Authority (ESMA), früher Committee of 
European Securities Regulators (CESR), veröffentlichten Guidelines vom 28. Juli 
2010 (CESR 10-788).

6. Risikohinweise

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds 
sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise zusammen mit 
den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informa-
tionen sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung 
berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken 
kann für sich genommen oder zusammen mit anderen Umstän-
den die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehalte-
nen Vermögensgegenstände nachteilig beeinflussen und sich 
damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeit-
punkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermö-
gensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteiler-
werbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds inves-
tierte Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. Der Anleger 
könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder sogar 
ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert werden. 
Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. 
Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Kapital 
hinaus besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufspro-
spekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten kann die Wert-
entwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und 
Unsicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt 
sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden Risiken aufge-
führt werden, enthält weder eine Aussage über die Wahrschein-
lichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung 
bei Eintritt einzelner Risiken.

6.1 Risiken einer Fondsanlage
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anla-
ge in einen Fonds typischerweise verbunden sind. Diese Risiken 
können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger 
investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedau-
er der Fondsanlage auswirken.

6.1.1 Schwankung des Fondsanteilwerts
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, 
geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten Anteile. 
Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte 
aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen abzüglich der 
Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Fonds. Der 
Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im Fonds gehalte-
nen Vermögensgegenstände und der Höhe der Verbindlichkei-
ten des Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögensge-
genstände oder steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt 
der Fondsanteilwert.

6.1.2 Änderung der Anlagepolitik oder des Verwaltungs-
reglements

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Verkaufsprospekt ein-
schließlich des Verwaltungsreglements mit Genehmigung der 
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CSSF ändern. Durch eine Änderung des Verkaufsprospekts kön-
nen auch den Anleger betreffende Regelungen geändert wer-
den. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwa durch eine Ände-
rung des Verkaufsprospekts einschließlich des Verwaltungsregle-
ments die Anlagepolitik des Fonds ändern oder sie kann die dem 
Fonds zu belastenden Kosten erhöhen. Die Verwaltungsgesell-
schaft kann die Anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich 
und nach dem Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungs-
reglements zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Ände-
rung des Verkaufsprospekts und dessen Genehmigung durch die 
CSSF ändern. Hierdurch kann sich das mit dem Fonds verbunde-
ne Risiko verändern.

6.1.3 Liquidation des Fonds
Der Verwaltungsgesellschaft steht das Recht zu, den Fonds unter 
angemessener Berücksichtigung der Interessen der Anteileigner 
aufzulösen. Eine Auflösung erfolgt zwingend in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen. Für den Anleger besteht daher das Risiko, 
dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann.

6.1.4 Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Fonds auf ein anderes Investmentvermögen (Ver-
schmelzung)

Die Verwaltungsgesellschaft kann sämtliche Vermögensgegen-
stände des Fonds auf einen anderen OGAW übertragen. Der 
Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, (ii) 
behalten mit der Folge, dass er Anleger des übernehmenden 
OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an einem offenen Publi-
kums-Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-
zen umtauschen, sofern die Verwaltungsgesellschaft oder ein 
mit ihr verbundenes Unternehmen ein solches Investmentvermö-
gen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies gilt 
gleichermaßen, wenn die Verwaltungsgesellschaft sämtliche 
Vermögensgegenstände eines anderen offenen Publikums-In-
vestmentvermögen auf den Fonds überträgt. Der Anleger muss 
daher im Rahmen der Übertragung vorzeitig eine erneute Inves-
titionsentscheidung treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile 
können Ertragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile 
in Anteile an einem Investmentvermögen mit vergleichbaren 
Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit Steuern belastet wer-
den, etwa, wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist als 
der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung.

6.1.5 Aussetzung der Anteilrücknahme
Die Verwaltungsgesellschaft darf die Rücknahme der Anteile 
zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche 
Umstände in diesem Sinne können z.B. wirtschaftliche oder 
politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem 
Umfang sowie die Schließung von Börsen oder Märkten, Han-
delsbeschränkungen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung 
des Anteilwerts beeinträchtigen, sein. Auch im Fall einer Ausset-
zung der Anteilrücknahme kann der Anteilwert sinken, z.B. 
wenn die Verwaltungsgesellschaft gezwungen ist, Vermögens-

gegenstände während der Aussetzung der Anteilrücknahme un-
ter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert nach Wiederauf-
nahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen, als derjenige 
vor Aussetzung der Rücknahme.

Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile direkt eine Auflösung des Fonds folgen. 
Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm 
geplante Haltedauer nicht realisieren kann und ihm wesentliche 
Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur 
Verfügung stehen oder insgesamt verloren gehen.

6.1.6 Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anle-
gers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen ge-
wünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Fonds kann 
fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Eine bei Erwerb 
von Anteilen entrichtete Verkaufsprovision bzw. ein bei Veräu-
ßerung von Anteilen entrichteter Rücknahmeabschlag kann 
zudem, insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer, den Erfolg 
einer Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. Anleger könnten 
einen niedrigeren als den ursprünglich angelegten Betrag zurück 
erhalten.

6.1.7 Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch 
steuerliche Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den 
individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann 
künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbe-
sondere unter Berücksichtigung der individuellen steuerlichen 
Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen Steuer-
berater wenden.

6.2 Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds 
(Marktrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage 
in einzelne Vermögensgegenstände durch den Fonds einherge-
hen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Fonds bzw. 
der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchti-
gen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das 
vom Anleger investierte Kapital auswirken.

6.2.1 Wertveränderungsrisiken
Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert ist, un-
terliegen Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der 
Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Ein-
standspreis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschied-
lich entwickeln.

6.2.2 Kapitalmarktrisiko
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft 
sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
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Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irra-
tionale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte 
einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können 
auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der 
Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein.

6.2.3 Konzentrationsrisiko
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögens-
gegenstände oder Märkte, dann ist der Fonds von der Entwick-
lung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders 
stark abhängig.

6.2.4 Risiken aus dem Anlagespektrum
Unter Beachtung der durch das Verwaltungsreglement vorgege-
benen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für den Fonds einen 
sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepoli-
tik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig Vermö-
gensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Re-
gionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige 
spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken (z.B. Marktenge, hohe 
Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) 
verbunden sein. Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der 
Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene Berichtsjahr.

6.2.5 Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mög-
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im 
Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die 
Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, 
so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt 
dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wert-
papiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle 
Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen 
Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je 
nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unter-
schiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzei-
ten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere 
mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürze-
ren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere 
Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzei-
ten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Lauf-
zeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. 
Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die glei-
che Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit 
vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

6.2.6 Risiko von negativen Habenzinsen
Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der 
Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung des Fonds an. 
Für diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der 
dem European Interbank Offered Rate (Euribor) abzüglich einer 
bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die verein-
barte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem entspre-
chenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik 
der Europäischen Zentralbank können sowohl kurz-, mittel- als 

auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzie-
len.

6.2.7 Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften
Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte 
abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der 
Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 
Risiken verbunden:

 Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines 
Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermin-
dert sich der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die Verwal-
tungsgesellschaft gezwungen sein, die erworbenen Rechte 
verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des einem Swap 
zugrunde liegenden Vermögenswertes kann der Fonds eben-
falls Verluste erleiden.

 Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim 
unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlust-
risiko kann bei Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar 
sein.

 Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu 
einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in De-
rivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neu-
tralisiert (geschlossen) werden.

 Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 
nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht 
wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Op-
tionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die 
Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögenswerten 
zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur 
Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als 
dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist. Der Fonds erleidet 
dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der ein-
genommenen Optionsprämie.

 Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Verwal-
tungsgesellschaft für Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die 
Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten 
Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung 
bzw. Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der 
Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Ab-
schluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar. 

 Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegenge-
schäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

 Die von der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Prognosen 
über die künftige Entwicklung von zugrunde liegenden Ver-
mögensgegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärk-
ten können sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.
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 Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stände können zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht 
gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu einem un-
günstigen Zeitpunkt gekauft bzw. verkauft werden.

 Durch die Verwendung von Derivaten können potenzielle 
Verluste entstehen, die unter Umständen nicht vorhersehbar 
sind und sogar die Einschusszahlungen überschreiten kön-
nen.

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-the-counter 
(OTC)–Geschäften, können folgende Risiken auftreten:

 Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Verwal-
tungsgesellschaft die für Rechnung des Fonds am OTC-Markt 
erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräu-
ßern kann. 

 Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann 
aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht 
möglich oder mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Tritt der Fonds als Verkäufer eines Credit Default Swaps auf, 
besteht das Risiko bei Eintritt des Schadensereignisses darin, den 
Kontraktgegenstand gegen Zahlung dessen Nennwertes zu 
übernehmen oder einen Geldbetrag in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Nennwert und dem Marktwert des Kontraktgegen-
standes zu zahlen. 

Die Märkte für Credit Default Swaps sind möglicherweise weni-
ger liquide als die Märkte für verzinsliche Wertpapiere, was 
deren Handelbarkeit einschränken kann. 

Bei zu Absicherungszwecken erworbenen Credit Default Swaps 
besteht das Risiko im Verlust der entrichteten Prämie, wenn das 
vereinbarte Schadensereignis nicht eingetreten ist.

6.2.8 Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften
Gewährt die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Fonds 
ein Darlehen über Wertpapiere, so überträgt sie diese an einen 
Darlehensnehmer, der nach Beendigung des Geschäfts Wertpa-
piere in gleicher Art, Menge und Güte zurück überträgt (Wert-
papierdarlehen). Die Verwaltungsgesellschaft hat während der 
Geschäftsdauer keine Verfügungsmöglichkeit über verliehene 
Wertpapiere. Verliert das Wertpapier während der Dauer des 
Geschäfts an Wert und die Verwaltungsgesellschaft will das 
Wertpapier insgesamt veräußern, so muss sie das Darlehensge-
schäft kündigen und den üblichen Abwicklungszyklus abwarten, 
wodurch ein Verlustrisiko für den Fonds entstehen kann.

6.2.9 Risiken im Zusammenhang mit dem Empfang von 
Sicherheiten

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für Derivatgeschäfte und 
Wertpapierdarlehensgeschäfte Sicherheiten. Derivate und verlie-
hene Wertpapiere können im Wert steigen. Die gestellten Si-

cherheiten könnten dann nicht mehr ausreichen, um den Liefe-
rungs- bzw. Rückübertragungsanspruch der Verwaltungsgesell-
schaft gegenüber dem Kontrahenten in voller Höhe abzudecken.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkon-
ten, in Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geldmarktfonds 
mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem 
die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. 
Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ entwi-
ckeln. Bei Beendigung des Geschäfts könnten die angelegten 
Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, obwohl 
sie von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds in der ur-
sprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt werden 
müssen. Die Verwaltungsgesellschaft kann dann verpflichtet 
sein, für Rechnung des Fonds die Sicherheiten auf den gewähr-
ten Betrag aufzustocken und somit den durch die Anlage erlitte-
nen Verlust auszugleichen.

6.2.10 Risiken im Zusammenhang mit der Investition in 
Investmentanteile

Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den 
Fonds erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), stehen in 
engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds 
enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Ziel-
fonds verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzel-
nen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber 
auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander 
entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können 
bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können 
sich gegeneinander aufheben. Es ist der Verwaltungsgesellschaft 
im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu 
kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwin-
gend mit den Annahmen oder Erwartungen der Verwaltungsge-
sellschaft übereinstimmen. Der Verwaltungsgesellschaft wird die 
aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah 
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren An-
nahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls erst 
deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurück-
gibt.

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile er-
wirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile 
aussetzen. Dann ist die Verwaltungsgesellschaft daran gehin-
dert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese 
gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungs-
gesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.

6.2.11 Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögens-
gegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds gehaltenen Vermö-
gensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzu-
wachs des Fonds liegen.
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6.2.12 Währungsrisiko
Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung 
als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträ-
ge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der ande-
ren Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der 
Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und 
somit auch der Wert des Fondsvermögens.

6.3 Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidi-
tät des Fonds (Liquiditätsrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität 
des Fonds beeinträchtigen können. Dies kann dazu führen, dass 
der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder 
dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass die Verwaltungs-
gesellschaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorüberge-
hend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger könnte 
gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren 
und ihm könnte das investierte Kapital oder Teile hiervon für 
unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Ver-
wirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Nettoinven-
tarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn 
die Verwaltungsgesellschaft gezwungen ist, bei entsprechender 
gesetzlicher Zulässigkeit, Vermögensgegenstände für den Fonds 
unter Verkehrswert zu veräußern.

6.3.1 Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben 
werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind. Diese Vermögensgegenstände können gegebenenfalls 
nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar 
nicht weiterveräußert werden. Auch an einer Börse zugelassene 
Vermögensgegenstände können abhängig von der Marktlage, 
dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten 
gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräu-
ßert werden. Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegenstände 
erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert 
werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese 
zeitweise oder dauerhaft nur unter Realisierung von Verlusten 
veräußert werden können.

6.3.2 Risiko durch Kreditaufnahme
Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredi-
te aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung können 
sich durch steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen 
auswirken. Muss die Verwaltungsgesellschaft einen Kredit zu-
rückzahlen und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung 
oder im Fonds vorhandene Liquidität ausgleichen, ist sie mögli-
cherweise gezwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder 
zu schlechteren Konditionen als geplant zu veräußern.

6.3.3 Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Zeichnun-
gen

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem 
Fondsvermögen Liquidität zu bzw. vom Fondsvermögen Liquidi-

tät ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu einem 
Nettozu- oder -abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. Die-
ser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager veranlassen, 
Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch 
Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn 
durch die Zu- oder Abflüsse eine von der Verwaltungsgesell-
schaft für den Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- 
bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden Transakti-
onskosten werden dem Fondsvermögen belastet und können die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann 
sich eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwick-
lung des Fonds auswirken, wenn die Verwaltungsgesellschaft die 
Mittel nicht zu adäquaten Bedingungen anlegen kann.

6.4 Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forde-
rungsrisiko

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den 
Fonds im Rahmen einer Vertragsbindung mit einer anderen 
Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht 
das Risiko, dass der Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus 
dem Vertrag nicht mehr nachkommen kann. Diese Risiken kön-
nen die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich 
damit auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger 
investierte Kapital auswirken.

6.4.1 Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer 
zentrale Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) 
oder eines Vertragspartners (Kontrahenten), gegen den der 
Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. 
Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen 
Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allge-
meinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wert-
papiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapie-
re kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Ver-
mögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für 
Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder 
vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Ver-
träge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden.

6.4.2 Risiko durch zentrale Kontrahenten
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als 
zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für den 
Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzin-
strumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem 
Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein 
CCP sichert seine Gegenparteiausfallrisiken durch eine Reihe von 
Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Ver-
luste aus den eingegangen Geschäften auszugleichen, etwa 
durch sogenannte Einschusszahlungen (z.B. Besicherungen). Es 
kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen 
werden, dass ein CCP ausfällt, wodurch auch Ansprüche der 
Verwaltungsgesellschaft für den Fonds betroffen sein können. 
Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen, die nicht 
abgesichert sind.



18

6.4.3 Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensge-
schäften

Gewährt die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Fonds 
ein Darlehen über Wertpapiere, so muss sie sich gegen den 
Ausfall des Vertragspartners ausreichende Sicherheiten gewäh-
ren lassen. Der Umfang der Sicherheitsleistung entspricht min-
destens dem Kurswert der als Wertpapierdarlehen übertragenen 
Wertpapiere. Der Darlehensnehmer hat weitere Sicherheiten zu 
stellen, wenn der Wert der als Wertpapierdarlehen gewährten 
Wertpapiere steigt, die Qualität der gestellten Sicherheiten ab-
nimmt oder eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse eintritt und die bereits gestellten Sicherheiten nicht 
ausreichen. Kann der Darlehensnehmer dieser Nachschusspflicht 
nicht nachkommen, so besteht das Risiko, dass der Rückübertra-
gungsanspruch bei Ausfall des Vertragspartners nicht vollum-
fänglich abgesichert ist. Werden die Sicherheiten bei einer ande-
ren Einrichtung als der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, be-
steht zudem das Risiko, dass diese bei Ausfall des Darlehensneh-
mers gegebenenfalls nicht sofort bzw. nicht in vollem Umfang 
verwertet werden können.

6.5 Risiken im Zusammenhang mit der erfolgsbezoge-
nen Vergütung

Für die Verwaltung des Fonds ist neben der festen Verwaltungs-
vergütung die Zahlung einer erfolgsbezogenen Vergütung vor-
gesehen. Solche Anlageerfolgsprämien können ein Anreiz dafür 
sein, eine riskantere oder spekulativere Auswahl an Vermögens-
werten zu treffen, als dies der Fall wäre, wenn keine solche 
Vergütung gezahlt würde.

Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 
Höhe der der Gesellschaft zustehenden erfolgsbezogenen Ver-
gütung durch die nachträgliche Korrektur des Schlusskurses des 
Indices, der als Vergleichsmaßstab für die Berechnung der er-
folgsbezogenen Vergütung herangezogen wird, nachträglich 
ändert. Sofern diese Korrektur innerhalb einer angemessenen 
Frist nach der ursprünglichen Veröffentlichung veröffentlicht 
wird, wird die Gesellschaft eine entsprechende Korrektur hin-
sichtlich der festgestellten erfolgsbezogenen Vergütung vorneh-
men.

Da gemäß dem Sonderreglement eine Underperformance des 
Fonds zum Geschäftsjahresende nicht vorgetragen wird, besteht 
die Möglichkeit, dass der Gesellschaft bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt eine erfolgsbezogene Vergütung zusteht, als dies bei 
einer über das Geschäftsjahr hinausgehenden Fortschreibung 
der Underperformance der Fall wäre. Im Gegenzug wird aller-
dings auch eine Outperformance des Fonds zum Geschäftsjah-
resende nicht vorgetragen, so dass dem Fonds eventuell erst zu 
einem späteren Zeitpunkt eine erfolgsbezogene Vergütung 
belastet werden kann, als dies bei einer über das Geschäftsjahr 
hin-ausgehenden Fortschreibung der Outperformance der Fall 
wäre.

Des Weiteren kann dem Fonds auch bei negativer Entwicklung 
von Vergleichsmaßstab und Anteilwert eine erfolgsbezogene 
Vergütung belastet werden, sofern sich der Anteilwert im Ver-
hältnis zum Index, der als Vergleichsmaßstab für die Berechnung 
der erfolgsbezogenen Vergütung herangezogen wird, weniger 
negativ entwickelt. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass die 
negative Entwicklung des Anteilwertes um die Belastung einer 
erfolgsbezogenen Vergütung weiter gemindert wird.

6.6 Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise 
aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem 
oder Systemversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder ex-
ternen Dritten ergeben können. Diese Risiken können die Wert-
entwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch 
nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investier-
te Kapital auswirken.

6.6.1 Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände 
oder Naturkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen 
Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse 
oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder 
externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. 
Naturkatastrophen geschädigt werden.

6.6.2 Länder- oder Transferrisiko
Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz 
Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit der 
Währung oder -bereitschaft seines Sitzlandes, oder aus anderen 
Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder 
nur in einer anderen Währung erbringen kann. So können z.B. 
Zahlungen, auf die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung 
des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, 
die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konver-
tierbar ist, oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der 
Schuldner in einer anderen Währung, so unterliegt diese Position 
dem oben dargestellten Währungsrisiko.

6.6.3 Rechtliche und politische Risiken
Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt 
werden, bei denen Luxemburger Recht keine Anwendung findet 
bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außer-
halb Luxemburgs liegt. Hieraus resultierende Rechte und Pflich-
ten der Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des Fonds können 
von denen in Luxemburg zum Nachteil des Fonds bzw. des Anle-
gers abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen ein-
schließlich der Änderungen von rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in diesen Rechtsordnungen können von der Verwaltungsge-
sellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschrän-
kungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Ver-
mögensgegenstände führen. Diese Folgen können auch entste-
hen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltung des Fonds in 
Luxemburg ändern.
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6.6.4 Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, 
steuerliches Risiko

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteu-
erpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür über-
nommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch 
Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwal-
tung nicht ändert.

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen 
des Fonds für vorangegangene Geschäftsjahre (z.B. aufgrund 
von steuerlichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für 
den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur 
Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur 
für vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er 
unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Fonds inves-
tiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, 
dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für 
das aktuelle und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen 
er an dem Fonds beteiligt war, nicht mehr zugutekommt, weil er 
seine Anteile vor Umsetzung der Korrektur zurückgegeben oder 
veräußert hat.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass 
steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in einem ande-
ren als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich 
steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anle-
ger negativ auswirkt.

Der vorliegende Entwurf für ein Investmentsteuerreformgesetz 
sieht unter anderem vor, dass Fonds trotz Steuerbefreiung Kapi-
talertragsteuer auf ab dem 1. Januar 2016 zufließende inländi-
sche Dividenden und Erträge aus inländischen eigenkapitalähnli-
chen Genussscheinen zahlen müssen, soweit sie innerhalb eines 
Zeitraums von 45 Tagen vor und 45 Tagen nach der Fälligkeit 
der Kapitalerträge weniger als 45 Tage wirtschaftlicher und 
zivilrechtlicher Eigentümer der Aktien oder Genussscheine sind. 
Tage, für die sich der Fonds gegen Kursänderungsrisiken aus den 
Aktien und Genussscheinen absichert, so dass er diese gar nicht 
oder nur noch zu einem geringen Teil trägt, zählen dabei nicht 
mit. Die geplante Regelung kann Auswirkungen auf die Anteil-
preise und die steuerliche Position des Anlegers haben. Dies 
kann durch die Umsetzung der Anlagestrategie bedingt sein.

6.6.5 Schlüsselpersonenrisiko
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeit-
raum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch 
von der Eignung der handelnden Personen und damit den richti-
gen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zu-
sammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-
ändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise 
weniger erfolgreich agieren.

6.6.6 Verwahrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere 
im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, 
Sorgfaltspflichtverletzungen bzw. höherer Gewalt resultieren 
kann.

6.6.7 Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen 
(Abwicklungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften über ein elektro-
nisches System besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien 
verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wert-
papiere nicht fristgerecht liefert.

Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben 
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

7. Risikoprofil

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4. genannten Anlage-
grundsätze ergeben sich für den Fonds im Wesentlichen solche 
Risiken, die mit der Anlage in vorwiegend

 Aktien

 Anleihen

 Investmentanteile

 Bankguthaben

 Geldmarktinstrumente

verbunden sind.

Hinsichtlich Anlagen in Aktien sind das allgemeine Marktrisiko 
sowie unternehmensspezifische Risiken und das Liquiditätsrisiko 
zu nennen.

Bei Anlagen in Anleihen spielen das allgemeine Marktrisiko, das 
Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Liquiditätsrisi-
ko sowie das Länder- und Transferrisiko eine wesentliche Rolle. 

Bezüglich Anlagen in Investmentanteilen sind das Marktrisiko 
und das Liquiditätsrisiko zu nennen. Daneben wird insbesondere 
auch auf Risiken hingewiesen, die in Verbindung mit den Anla-
gestrategien und Anlagegrundsätzen der eingesetzten Invest-
mentanteile stehen.

Bei Anlagen in Bankguthaben sind das Adressenausfallrisiko und 
das Liquiditätsrisiko zu nennen.

Bei Anlagen in Geldmarktinstrumenten spielen das allgemeine 
Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, 
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das Liquiditätsrisiko, das Währungsrisiko sowie das Länder- und 
Transferrisiko eine wesentliche Rolle.

Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken werden 
im Abschnitt „Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäf-
ten“ beschrieben.

In Bezug auf weitere potenzielle Risiken, die sich für den Fonds 
im Rahmen der Anlagegrundsätze ergeben können, wird auf 
den Abschnitt „Risikohinweise“ verwiesen.

8. Profil des Anlegerkreises

Die Anteile sind für den Einsatz im Rahmen der Vermögensver-
waltung bestimmt, die auf den Vermögensaufbau und die Al-
tersvorsorge ausgerichtet ist. Sie eignen sich besonders für Anle-
ger mit mittlerer Wertpapiererfahrung und mittlerer Risikonei-
gung. Anlagen sollten im Hinblick darauf einen mittel- bis lang-
fristigen Anlagehorizont haben.

9. Wertentwicklung

Die Wertentwicklung wird für die Anteile   nach der so genann-
ten „BVI-Methode” ermittelt. Die Berechnung basiert auf den 
Rücknahmepreisen am Anfangs- und Endtermin. Zwischenzeitli-
che Ausschüttungen  werden zum Rücknahmepreis des Aus-
schüttungstages reinvestiert.

Angaben zur Wertentwicklung enthalten die wesentlichen Infor-
mationen für den Anleger sowie die Halbjahres- und Jahresbe-
richte. 

10. Steuern

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg 
einer „taxe d'abonnement“ von derzeit jährlich 0,05 %, zahlbar 
pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene 
Netto-Fondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Invest-
mentfonds, die der „taxe d'abonnement“ unterliegen, angelegt 
ist. 

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg 
nicht besteuert. Sie können jedoch etwaigen Quellen- oder 
anderen Steuern der Länder unterliegen, in denen das Fondsver-
mögen investiert ist. 

Die Zinsinformationsverordnung, mit der die Richtlinie im Bereich 
der Besteuerung von Zinserträgen (RL 2003/48/EG) umgesetzt 
wird, soll grenzüberschreitend die effektive Besteuerung von 
Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der EU sicherstellen. 
Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürliche Per-
son in Deutschland von einem ausländischen Kreditinstitut im 

europäischen Ausland wie z.B. Luxemburg erhält, von der aus-
ländischen Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt 
gemeldet. Alternativ behalten einige ausländische Staaten Quel-
lensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind.

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der EU bzw. in den 
beigetretenen Drittstaaten ansässigen Privatanleger, die grenz-
überschreitend in einem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto 
führen und Zinserträge erwirtschaften. Unter anderem Luxem-
burg und die Schweiz haben sich verpflichtet, von den Zinserträ-
gen eine Quellensteuer in Höhe von 35 % einzubehalten. Der 
Anleger erhält im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine 
Bescheinigung, mit der er sich die abgezogenen Quellensteuern 
im Rahmen seiner Einkommenserklärung anrechnen lassen kann.

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steuer-
abzug im Ausland befreien zu lassen, indem er eine Ermächti-
gung zur freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber 
der ausländischen Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, auf 
den Steuerabzug zu verzichten und stattdessen die Erträge an 
die gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.

11. Kosten

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen als 
Verwaltungsvergütung für die Hauptverwaltung und die Anla-
genverwaltung ein jährliches Entgelt von bis zu 2,00 %, derzeit 
1,37 %, das anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsver-
mögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betref-
fenden Monatsende auszuzahlen ist.

Die Anteile werden zum Anteilwert ausgegeben zuzüglich einer 
Verkaufsprovision von bis zu 5,00 %, derzeit 0,00 % des Anteil-
wertes, die zugunsten der Vertriebsstellen erhoben wird.

Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastun-
gen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

Vergütung der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches 
Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle in Höhe von bis zu 
0,08 %, derzeit 0,08 %, das anteilig auf das durchschnittliche 
Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu 
berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist, 
sowie eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für 
Rechnung des Fonds. Kosten und Auslagen, die der Verwahrstel-
le aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung 
Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der 
Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen, wer-
den ihr erstattet.

Das Fondsvermögen trägt daneben die Kosten gemäß Artikel 17 
des Grundreglements.
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Für die in dem Fonds gehaltenen Anteile an Zielfonds kann ggf. 
durch die jeweilige Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungs-
vergütung anfallen.

Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft eine leistungsab-
hängige Vergütung ("Performance-Fee") in Höhe von 20,00 % 
(Höchstbetrag) der über 5,00  % hinausgehenden Performance, 
die jährlich jeweils am Jahresende auszuzahlen ist. Die Verwal-
tungsgesellschaft erhält jedoch insgesamt höchstens bis zu 2 % 
des Durchschnittswerts des Netto-Fondsvermögens in der Ab-
rechnungsperiode. Die Messung der Fondsperformance erfolgt 
auf Basis des zum Abschluss des vorangegangenen Geschäfts-
jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Anteil. Ein Anspruch 
auf Performancevergütung besteht nur dann, wenn der Anteils-
wert sich über derjenigen Höhe befindet, welche zuletzt zu einer 
Auszahlung einer Performance-Fee Anlass gegeben hat (High-
Water-Mark-Prinzip). Im Jahr der Erstausgabe von Anteilen gilt 
der Erstausgabepreis als High-Water-Mark in diesem Sinne. 
Netto Wertminderungen werden durch die Anwendung dieses 
Prinzips auf die folgenden Geschäftsjahre vorgetragen. Der Teil 
der Outperformance der zur Wertaufholung führte, ist hierbei 
nicht vergütungsberechtigt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 
31. Dezember eines Kalenderjahres. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird Provisionen, die sie für im 
Fonds gehaltene Investmentanteile erhält, und andere nach 
internationalen Standards zulässigerweise vereinnahmte Entgelte 
dem Fondsvermögen zuführen und im Rechenschaftsbericht 
ausweisen. Sonstige geldwerte Vorteile (Brokerresearch, Finanz-
analysen, Markt und Kursinformationssysteme), die der Verwal-
tungsgesellschaft oder dem Fondsmanager ohne besonderes 
Entgelt im Zusammenhang mit Handelsgeschäften zur Verfü-
gung gestellt werden, werden im Interesse der Anleger bei den 
Anlageentscheidungen verwendet.

Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der 
aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten 
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Sofern beim Erwerb von Fondsanteilen eine Verkaufsprovision 
erhoben wird, wird diese im Regelfall als Rückvergütung bis zur 
Höhe der gesamten Verkaufsprovision an den Vertriebspartner 
gewährt. Bei einigen Fonds wird keine Verkaufsprovision erho-
ben, sondern dem betreffenden Fondsvermögen zur Deckung 
des Vertriebsaufwands eine gesonderte Vertriebsprovision ent-
nommen, die, soweit anwendbar, im Verkaufsprospekt geson-
dert ausgewiesen ist und die teilweise oder in voller Höhe den 
Vertriebspartnern zufließen kann.

Aus der Verwaltungsvergütung können die Vertriebspartner von 
der Verwaltungsgesellschaft eine weitere Vergütung erhalten, 
die bis zur kompletten Höhe dieser Verwaltungsvergütung ge-
hen kann. Für die im Fondsvermögen enthaltenen Investment-

fonds (Zielfonds) kann der Vertriebspartner einen Anteil der jähr-
lichen Verwaltungsvergütung dieser Zielfonds als Rückvergütung 
erhalten.

Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft den Vertriebspart-
nern weitere Zuwendungen in Form von unterstützenden Sach-
leistungen (z. B. Mitarbeiterschulungen) und ggf. Erfolgsboni, 
die ebenfalls mit den Vermittlungsleistungen der Vertriebspart-
ner im Zusammenhang stehen, gewähren, welche nicht dem 
Fondsvermögen gesondert in Rechnung gestellt werden. Die 
Zuwendungen stehen den Interessen der Anleger nicht entge-
gen, sondern sind darauf ausgelegt, die Qualität der Dienstleis-
tungen seitens der Vertriebspartner aufrechtzuerhalten und 
weiter zu verbessern. Nähere Informationen zu den Zuwendun-
gen können die Anleger von den Vertriebspartnern erfahren. 

Die Total Expense Ratio (TER), das heißt die Gesamtkosten (ohne 
Transaktionskosten) auf der Basis der in der Berichtsperiode 
angefallenen Kosten bezogen auf das durchschnittliche Netto-
Fondsvermögen, wird im Jahresbericht bei der Ertrags- und 
Aufwandsrechnung und den wesentlichen Informationen für 
den Anleger als "Laufende Kosten" angegeben. Die Gesamtkos-
ten umfassen insbesondere die Verwaltungsvergütung, die Ver-
triebsprovision (sofern erhoben), die Verwahrstellenvergütung, 
die Taxe d'abonnement sowie sämtliche andere Kosten gemäß 
Artikel 17 des Grundreglements mit Ausnahme der Transakti-
onskosten. 

Die Berechnung der Gesamtkostenquote erfolgt dabei in folgen-
der Weise:

Berechnung:

 TER =  
GKn

M  × 100

Erläuterung:

TER: Gesamtkostenquote in Prozent.

GKn: Tatsächlich belastete Kosten
         (nominal, sämtliche Kosten ohne
         Transaktionskosten) des Fonds in der
         Fondswährung im Bezugszeitraum.

M: Mittelwert aus den Tageswerten des
      Netto-Fondsvermögens im Bezugszeitraum.

12. Vergütungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den für sie geltenden 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf ihre Vergütungs-
systeme, insbesondere den im Gesetz vom 17. Dezember 2010 
aufgeführten Grundsätzen. Darüber hinaus gilt die Vergütungs-
richtlinie der Deka-Gruppe, die gruppenweit einheitliche Stan-
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dards für die Gestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie 
enthält u.a. die Vergütungsgrundsätze, z.B. für die Ausgestal-
tung der variablen Vergütung und die maßgeblichen Vergü-
tungsparameter. Durch die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie 
soll der nachhaltigen Ausrichtung der Vergütungssysteme, unter 
Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risi-
ken, Rechnung getragen werden. 

Die Vergütungspolitik ist mit dem Risikomanagementverfahren 
der Verwaltungsgesellschaft vereinbar und ermutigt zu keiner 
Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Verwaltungs-
reglements oder Satzungen der von der Verwaltungsgesellschaft 
verwalteten Fonds nicht vereinbar sind.

Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft wird min-
destens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungs-
ausschuss, das „Managementkomitee Vergütung (MKV)“, auf 
seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Gehaltsbe-
standteile, die in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Diese sind 
für einzelne Kategorien von Mitarbeitern (z.B. Vorstand, Risiko-
träger, etc.) unterschiedlich ausgestaltet. Die Vergütungsrege-
lungen stehen im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zie-
len, den Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft und 
der von ihr verwalteten Fonds und dessen Anleger.

Für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten u.a. einen wesentlichen Ein-
fluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und 
der von ihr verwalteten Fonds haben („risikorelevante Mitarbei-
ter“) gelten besondere Vergütungsregelungen. Gemäß einem 
jährlich wiederkehrenden qualitativen und quantitativen Analy-
severfahren werden die risikorelevanten Mitarbeiter identifiziert. 
Als risikorelevant wurden Mitarbeiter identifiziert, die in der Lage 
sind, Risikopositionen für die Verwaltungsgesellschaft begrün-
den zu können. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter die 
variable Vergütung über mehrere Jahre ausgezahlt. Dabei wird 
ein Anteil von mindestens 40 % der variablen Vergütung (ab 
einem Schwellenwert von 100 TEUR) über einen Zeitraum von 
mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil 
der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. 
er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 
insgesamt gekürzt werden oder gänzlich entfallen. Jeweils am 
Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergü-
tungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungster-
min ausgezahlt.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik sind in den 
Jahresberichten des Fonds und im Vergütungsbericht der Deka-
Gruppe auf https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relati-
ons/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht. Auf Verlan-
gen werden die Berichte von der Verwaltungsgesellschaft kos-
tenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

13. Berechnung des Anteilwertes

Zur Berechnung des Anteilwertes der Anteile wird der Wert der 
Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten 
von der Verwaltungsgesellschaft unter Aufsicht der Verwahrstel-
le an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der 
im Umlauf befindlichen Anteile geteilt. 

Die Grundsätze, nach denen die Vermögenswerte des Fonds 
bewertet werden, ergeben sich aus Artikel 12 Absatz 2 des 
Grundreglements. 

Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxem-
burg und in Frankfurt am Main ist. An Börsentagen, die an ei-
nem der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage sind, sowie am 
24. und 31. Dezember wird in der Regel von einer Bewertung 
abgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an 
diesen Tagen zu bewerten. In diesem Fall wird dies mittels einer 
Veröffentlichung in mindestens zwei hinreichend verbreiteten 
Tageszeitungen, einschließlich mindestens einer Luxemburger 
Tageszeitung, angekündigt.

14. Erwerb und Rückgabe sowie Umtausch 
von Anteilen

Die Anteile des Fonds werden durch Globalzertifikate verbrieft, 
die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Auslieferung effek-
tiver Stücke besteht nicht. Ein Erwerb von Anteilen ist nur bei 
Depotverwahrung möglich. Die DekaBank Deutsche Girozentra-
le, Frankfurt am Main, bietet eine Depotführung für die Anteile 
an.

Anteile des Fonds können bei der Verwaltungsgesellschaft und bei 
den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstellen erwor-
ben und zurückgegeben werden. Bei der Vermittlung des Erwerbs 
oder der Rückgabe von Anteilen durch Dritte kann die übliche 
Wertpapierprovision anfallen. 

Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben und zurück-
genommen.

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrages und/oder 
Rücknahmeauftrages ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 
Fonds nicht bekannt.

Die Ausgabe von Anteilen ist nicht befristet. Die Verwaltungsgesell-
schaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zu-
rückweisen (z.B. bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten 
des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschrän-
ken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse 
der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsge-
sellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse der Anlagepolitik 
oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele des Fonds 
erforderlich erscheint.
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Aufträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 
an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft einge-
gangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des 
nächsten Bewertungstages abgerechnet. Aufträge, welche nach 
12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grund-
lage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abge-
rechnet.

Die Rücknahme von Anteilen ist aufgeschoben, wenn die Be-
rechnung des Anteilwertes gemäß Artikel 12 Absatz 5 des 
Grundreglements zeitweilig eingestellt ist und kann gemäß 
Artikel 14 Absatz 3 des Grundreglements bei umfangreichen 
Rücknahmen, die nicht aus Sichteinlagen, kurzfristig liquidierba-
ren Vermögenswerten und zulässigen Kreditaufnahmen des 
Fonds befriedigt werden können sowie aus anderen Gründen, 
die es im Interesse der Gesamtheit der Anleger des Fonds als 
gerechtfertigt und/oder geboten erscheinen lassen, zeitweilig 
ausgesetzt werden.

Die Anteile des Fonds sind börsenfähig. Es ist jedoch nicht vorge-
sehen, Anteile des Fonds an einer Börse notieren zu lassen. 

15. Informationen an die Anteilinhaber

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können bewertungstäglich 
am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informations-
stellen erfragt werden. 

Die geprüften Jahresberichte werden den Anteilinhabern inner-
halb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres am 
Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstel-
len kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Halbjahresberichte werden innerhalb von zwei Monaten nach 
Ende der Periode, auf welche sie sich beziehen, in entsprechen-
der Form wie der Jahresbericht zur Verfügung gestellt. 

Zahlungen, beispielsweise Ausschüttungen und Rücknahmeerlö-
se, erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft sowie über die in 
diesem Verkaufsprospekt aufgeführten Zahlstellen. 

Dieser Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des 
Fonds, die wesentlichen Informationen für den Anleger und 
sonstige Informationen über den Fonds oder die Verwaltungsge-
sellschaft werden am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei 
den Informationsstellen kostenfrei bereitgehalten. Die gesetzli-
chen Verkaufsunterlagen werden auf www.deka.de/pflicht ver-
öffentlicht.

Sämtliche Änderungen des Grundreglements und des Sonderre-
glements werden bei dem Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister hinterlegt. Ein Verweis auf diese Hinterlegung 
wird im Recueil Electronique des Sociétés et Associations 
(„RESA“), veröffentlicht.

Wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden in mindes-
tens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, einschließ-
lich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung in Übereinstim-
mung mit den jeweiligen Veröffentlichungspflichten der Länder, 
in denen Anteile öffentlich vertrieben werden, veröffentlicht. 

Anleger können ihre Rechte im Zusammenhang mit der Investiti-
on in den Fonds in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen die Ver-
waltungsgesellschaft geltend machen. Die Verwaltungsgesell-
schaft weist die Anleger daraufhin, dass Anteile an dem Fonds 
als Inhaberpapier durch Globalurkunden verbrieft sind und die 
Verwaltungsgesellschaft kein Anlegerregister führt, in dem die 
Anleger unmittelbar eingetragen sind. Zur Geltendmachung 
ihrer Rechte können die Anleger daher auf die Mitwirkung Drit-
ter (z.B. depotführende Stellen) angewiesen sein, um ihre Be-
rechtigung als Anleger nachzuweisen. Anlegern wird geraten, 
sich über ihre Rechte zu informieren.

Anlegerbeschwerden können an die Verwaltungsgesellschaft 
und an die Verwahrstelle gerichtet werden. Sie werden dort 
ordnungsgemäß und innerhalb von 14 Tagen bearbeitet.

16. Vertrieb in der Bundesrepublik Deutsch-
land

Der Vertrieb der Anteile in Deutschland ist der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt worden. 

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69 71 47 - 0 

Der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsregle-
ment, die wesentlichen Informationen für den Anleger, der 
Jahresbericht und gegebenenfalls der Halbjahresbericht sind bei 
der Informationsstelle kostenfrei erhältlich. Dort können auch 
der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile 
angefragt werden.

Fondsanteile können bei der Zahlstelle erworben und zurückge-
geben werden. 

Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der Fondsanteile 
werden auf www.deka.de/fondspreise veröffentlicht. Für die 
Anleger bestimmte Informationen werden in der Börsen-Zeitung, 
die in Frankfurt am Main erscheint, veröffentlicht. 

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik 
Deutschland mittels dauerhaftem Datenträger in folgenden 
Fällen informiert:
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 Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Fonds bzw. 
Teilfonds;

 Kündigung der Verwaltung des Fonds bzw. Teilfonds oder 
dessen Abwicklung;

 Änderungen des Verwaltungsreglements, sofern diese Ände-
rungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht verein-
bar sind, sie wesentliche Anlegerrechte berühren oder die 
Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die 
aus dem Fondsvermögen bzw. Teilfondsvermögen entnom-
men werden können;

 Verschmelzung des Fonds bzw. Teilfonds mit einem oder 
mehreren anderen Fonds bzw. Teilfonds.

17. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird durch die 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) geregelt. Nähere Informationen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten und der Rechte der 
Anleger in diesem Zusammenhang sind bei der depotführenden 
Stelle erhältlich.
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Verwaltungsgesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH,
Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer 
1748 Luxembourg-Findel 
Luxembourg 

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, 
Frankfurt am Main (zum 31. Dezember 2017) 
gezeichnet: EUR 10,2 Mio.
eingezahlt: EUR 10,2 Mio. 
Eigenmittel EUR 10,6 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, 
Frankfurt am Main
Vorsitzender 
Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche
Girozentrale,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main

Mitglied 
Serge Demolière, 
Berlin

Mitglied 
Stefan Keitel
Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH, 
Frankfurt am Main

Mitglied 
Steffen Matthias,
Berlin

Mitglied 
Victor Moftakhar
Mitglied des Vorstandes der Stiftung „Fonds zur Finanzierung 
der kerntechnischen Entsorgung“,
Berlin

Geschäftsführung der Deka Vermögensmanage-
ment GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt
Vorsitzender

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH, 
Frankfurt am Main

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH, 
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., 
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management 
S.A., Luxemburg

Holger Wern 

Verwahrstelle und Zahlstelle 
DekaBank Deutsche Girozentrale 
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel 
Luxembourg 

Eigenmittel (zum 31. Dezember 2017) 
gezeichnet: EUR 191,7 Mio. 
eingezahlt: EUR 270,5 Mio.

Abschlussprüfer für den Fonds und die Verwaltungsgesell-
schaft
KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik 
Deutschland
DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 
Deutschland 

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland
Sparkasse Ulm
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2
89073 Ulm
Deutschland

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjah-
resberichten jeweils aktualisiert.

II.Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe
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Die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung 
Luxemburg verwaltet die folgenden Fonds:

Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame 
Anlagen

Aachen-Invest Performance
Aachen-Invest Select
ES-InvestSelect: Aktien
ES-InvestSelect: Alternative Portfolio 
ES-InvestSelect: Defensiv
Global Top
Haspa (mit den Teilfonds)
       Haspa Plus Prämien
       Haspa Substanz
Haspa PB Strategie (mit den Teilfonds)
       Haspa PB Strategie Rendite
       Haspa PB Strategie Wachstum
       Haspa PB Strategie Chance
Haspa TrendKonzept
i-Invest Kreissparkasse Syke 
(mit den Teilfonds)
       i-Invest Kreissparkasse Syke - offensiv
       i-Invest Kreissparkasse Syke - defensiv
       i-Invest Kreissparkasse Syke - fundamental PLUS
IDB-Strategie Wuppertal 
IFM Barbarossa: (mit den Teilfonds)
       IFM Barbarossa: Ertrag
       IFM Barbarossa: Wachstum
       IFM Barbarossa: Chance
       IFM Barbarossa: Strategie
IFM-Flexibility
IFM-Invest: (mit den Teilfonds)
       IFM-Invest: Aktien Europa
       IFM-Invest: Aktien USA
       IFM-Invest: Vermögensmanagement
         Aktien
       IFM-Invest: Renten Europa
IndividualInvest: (mit den Teilfonds)
       IndividualInvest: Balance
       IndividualInvest: Potenzial
       IndividualInvest: Substanz
Invest Evolution
IVV Sparkasse Heilbronn:
(mit den Teilfonds)
       IVV Sparkasse Heilbronn: Ertrag
       IVV Sparkasse Heilbronn: Wachstum
       IVV Sparkasse Heilbronn: Chance
IVV Sparkasse Leipzig: (mit den Teilfonds)
       IVV Sparkasse Leipzig: Equity Global
       IVV Sparkasse Leipzig: Equity Balance
       IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Global
       IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Balance Plus
KölnBonn Individual-Portfolio:

(mit den Teilfonds)
       KölnBonn Individual-Portfolio: 
         Ertrag
       KölnBonn Individual-Portfolio: 
         ErtragPlus
       KölnBonn Individual-Portfolio: 
         Wachstum
       KölnBonn Individual-Portfolio: 
         ChancePlus
       KölnBonn Individual-Portfolio: 
         Stiftungen
KSK Düsseldorf Invest: (mit den Teilfonds)
       KSK Düsseldorf Invest: Defensiv
       KSK Düsseldorf Invest: Balance
       KSK Düsseldorf Invest: Dynamik
KSK IVV (mit den Teilfonds)
       KSK IVV Sicherheit
       KSK IVV Ertrag
       KSK IVV Wachstum
       KSK IVV Chance
       KSK IVV Strategie
       KSK IVV Top-Select
       KSK IVV DividendeN
LBBW Balance (mit den Teilfonds)
       LBBW Balance CR 20
       LBBW Balance CR 40
       LBBW Balance CR 75
Osnabrück Portfolio: (mit den Teilfonds)
       Osnabrück Portfolio: Strategie Aktien
       Osnabrück Portfolio: Strategie Renten
       Osnabrück Portfolio: Strategie Rendite+
Premium Fonds Erlangen
Premium Global Freiburg
Premium: (mit den Teilfonds)
       Premium: ErtragPlus
       Premium: Wachstum
       Premium: Chance 
S.AFIR Ravensburg
SMARAGD
Sparkasse Herford PB: (mit den Teilfonds)
        Sparkasse Herford PB: dynamisch
        Sparkasse Herford PB: stabil
        Sparkasse Herford PB: flexibel
Sparkasse HGP: (mit den Teilfonds)
       Sparkasse HGP: Bond-Fonds
       Sparkasse HGP: Global-Dynamik-Fonds
Sparkasse Krefeld: (mit den Teilfonds)
       Sparkasse Krefeld: Balance
       Sparkasse Krefeld: Dynamik
       Sparkasse Krefeld: Substanz-Plus
Sparkasse Münsterland Ost: (mit den Teilfonds)
      Sparkasse Münsterland Ost: Renten Plus
      Sparkasse Münsterland Ost: Aktien Plus
      Sparkasse Münsterland Ost: Innovatio-
        nen Plus
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      Sparkasse Münsterland Ost: IDB-
        Anlagefonds
Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion
Sparkasse Wuppertal defensiv
Sparkasse Wuppertal Trend Global
Vermögensportfolio Ulm
VM BC Aktien Global
VM BC Anleihen Global
VM BC BasisStrategie Global

Die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am 
Main, verwaltet die folgenden Fonds:

Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 
(OGAW)

Deka-BasisAnlage A20
Deka-BasisAnlage A40
Deka-BasisAnlage A60
Deka-BasisAnlage A100
Deka-BasisAnlage Defensiv
Deka-BasisAnlage Dynamisch A30
Deka-BasisAnlage Dynamisch A50
Deka-BasisAnlage Dynamisch A100
Deka-BasisAnlage ZielStruktur A100
Deka-GenerationenPortfolio
Deka-Multimanager ausgewogen
Deka-Multimanager defensiv
Deka-PB ManagerMandat
Deka-PB Multimanager ausgewogen
Deka-PB Werterhalt 4y
Keppler-Emerging Markets-INVEST
Keppler-Global Value-INVEST
Kreissparkasse Heilbronn Portfolio Strategie
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC- INVEST
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC- INVEST
LINGOHR-SYSTEMATIC- INVEST
MARS-5 MultiAsset INVEST
MBS Invest 2
MBS Invest 3
1842 Potential
1842 Fundament
Private Banking Premium Chance
Private Banking Struktur
Rheinischer Kirchenfonds
StarCapital-Corporate Bond-INVEST
UC Multimanager Global – INVEST

Nur über spezielle Vertriebspartner
angeboten
Hamburger Stiftungsfonds
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress
Haspa Potenzial
Sparkasse Hanau Grimmfonds
Sparkasse HRV PremiumPlus

Sparkasse Pforzheim Calw Top Select
ES-InvestSelect: Stiftungsfonds
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung
Rosenheim TopSelect
Sparkasse Karlsruhe – Premium Fonds
Stiftungsportfolio Ulm
Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion
Sparkassenfonds Mittelthüringen

Alternative Investmentfonds (AIF)

Deka-Strategieportfolio aktiv
DekaStruktur: 5 Ertrag
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DekaStruktur: 5 Wachstum
DekaStruktur: 5 Chance
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DekaSelect: Konservativ
DekaSelect: Nachhaltigkeit
PrivatDepot 1
PrivatDepot 2
PrivatDepot 3
PrivatDepot 4
Private Banking Premium Ertrag

Nur über spezielle Vertriebspartner
angeboten
BW Zielfonds 2020
BW Zielfonds 2025
BW Zielfonds 2030
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Grundreglement

Dieses Grundreglement wurde beim Luxemburger Handels- und 
Gesellschaftsregister hinterlegt und ein Verweis auf diese Hinter-
legung wurde am 9. Mai 2019 im Recueil électronique des so-
ciétés et associations ("RESA"), dem Amtsblatt des Großherzog-
tums Luxemburg, veröffentlicht. 

Artikel 1 
Anwendungsbereich und Definitionen 

1. Die Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung 
Luxemburg erstellte dieses Grundreglement für von ihr ge-
mäß Teil I des Gesetzes von 2010 in Form eines fonds com-
mun de placement errichtete Investmentfonds. Es gilt nur für 
Fonds, deren jeweiliges Sonderreglement dieses Grundregle-
ment zum integralen Bestandteil des Verwaltungsreglements 
des Fonds erklärt. Das Grundreglement legt allgemeine 
Grundsätze fest, während die spezifischen Charakteristiken 
des Fonds im jeweiligen Sonderreglement beschrieben wer-
den. Im Sonderreglement können darüber hinaus ergänzen-
de und abweichende Regelungen zu einzelnen Bestimmun-
gen des Grundreglements getroffen werden. Das Sonderre-
glement des jeweiligen Fonds bildet zusammen mit dem 
Grundreglement das Verwaltungsreglement des betreffen-
den Fonds (nachfolgend der „Fonds“). 

2. Es gelten folgende Definitionen: 

„Bewertungstag“
Sofern im Sonderreglement nicht abweichend geregelt, jeder 
Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am 
Main ist. An Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte 
gesetzliche Feiertage sind, sowie am 24. Dezember und 31. 
Dezember wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen 
zu bewerten. In diesem Fall wird dies mittels einer Veröffentli-
chung in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitun-
gen, einschließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung 
angekündigt.

„CSSF“:
Commission de Surveillance du Secteur Financier (die Luxembur-
ger Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor). 

„Derivate“: 
abgeleitete Finanzinstrumente, insbesondere Optionen, Futures 
und Swaps. 

„Drittstaat“:
jeder Staat, der kein „Mitgliedstaat“ ist. 

„Geldmarktinstrumente“:
Instrumente im Sinne von Artikel 3 der Großherzoglichen Ver-
ordnung vom 8. Februar 2008 in Umsetzung der Richtlinie 
2007/16/EG, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt 
werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt 
werden kann. 

„Gesetz von 2010“:
das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-
meinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen 
und Ergänzungen). 

„Mitgliedstaat“:
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (Island, Norwegen, Liechtenstein). 

„Netto-Fondsvermögen“:
das Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden 
Verbindlichkeiten. 

„OGA“:
ein Organismus für gemeinsame Anlagen. 

„OGAW“: 
ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, wel-
cher der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt. 

„OTC-Derivate“:
Derivate, die nicht an einer Börse gehandelt werden. 

„Verwahrstelle“:
ein Kreditinstitut, das mit der Durchführung der in den Artikeln 
17, 18, 33 und 34 des Gesetzes von 2010 genannten Aufgaben 
betraut ist.

„Wertpapiere“:

 Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Wertpapiere („Ak-
tien“) 

 Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel 
(„Schuldtitel“) 

 alle anderen marktfähigen Wertpapiere im Sinne von Artikel 
2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 in 
Umsetzung der Richtlinie 2007/16/EG, die zum Erwerb von 
Wertpapieren durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, 
mit Ausnahme der Techniken und Instrumente gemäß Artikel 
8 bis 10. 

Artikel 2 
Der Fonds 

III.  Verwaltungsreglement
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1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbstständiges Sondervermö-
gen („fonds commun de placement“), das aus Wertpapieren 
und/oder sonstigen Vermögenswerten („Fondsvermögen“) 
besteht. Es wird von der Verwaltungsgesellschaft unter Be-
achtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet. Die 
Vermögenswerte des Sondervermögens werden von der Ver-
wahrstelle verwahrt. 

2. Der Fonds kann aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne 
von Artikel 181 des Gesetzes von 2010 bestehen, sofern das 
jeweilige Sonderreglement dies vorsieht. Die Gesamtheit der 
Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch 
Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt. Jeder Teilfonds gilt 
im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als selbständi-
ges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilin-
haber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der 
anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten haften die 
Vermögenswerte eines jeden Teilfonds lediglich für solche 
Verbindlichkeiten, welche dem betreffenden Teilfonds zuzu-
ordnen sind.

Besteht der Fonds aus mehreren Teilfonds, wird jeder Teil-
fonds als eigener Fonds betrachtet, soweit sich nicht aus 
dem jeweiligen Sonderreglement oder einer gesetzlichen Re-
gelung etwas anderes ergibt; insbesondere wird im Hinblick 
auf die Anlagen und die Anlagepolitik (Artikel 5 bis 10) jeder 
Teilfonds als eigener Fonds betrachtet.

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Antei-
len („Anteilinhaber“), der Verwaltungsgesellschaft und der 
Verwahrstelle sind in dem Verwaltungsreglement geregelt, 
das von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der 
Verwahrstelle erstellt wird. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
das Verwaltungsreglement mit Zustimmung der Verwahrstel-
le sowohl bezüglich des Grundreglements als auch des Son-
derreglements jederzeit ganz oder teilweise ändern. Das Ver-
waltungsreglement und jegliche Änderung desselben treten 
am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts anderes 
bestimmt ist. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsregle-
ments ist maßgeblich.

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das 
Verwaltungsreglement sowie alle Änderungen desselben an.

4. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. 
Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des 
Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes von 
2010. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den 
Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Ver-
wahrstelle.

5. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungs-
gesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichts-
barkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxem-
burg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesell-

schaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und 
den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden 
Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile des Fonds öf-
fentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der 
Anteilinhaber handelt, die in dem betreffenden Land ansäs-
sig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf 
den Fonds beziehen.

6. Sofern im jeweiligen Sonderreglement nicht anders geregelt, 
ist der Fonds auf unbestimmte Zeit errichtet. Er kann jedoch 
jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst wer-
den. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger 
oder Gläubiger können weder die Auflösung noch die Tei-
lung des Fonds beantragen.

7. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesell-
schaft oder die Verwahrstelle können nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gericht-
lich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in 
Artikel 19 enthaltene Regelung.

8. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Wirtschafts-
prüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt 
wird. 

Artikel 3 
Die Verwaltungsgesellschaft 

1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Deka Vermögens-
management GmbH, Niederlassung Luxemburg. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen 
Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und für gemein-
schaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbe-
fugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, welche 
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des 
Fonds zusammenhängen. 

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen 
Anlagebeschränkungen fest. Sie kann unter eigener Verant-
wortung und auf eigene Kosten Anlageberater hinzuziehen, 
insbesondere sich durch einen Anlageausschuss beraten las-
sen. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann eines 
oder mehrere seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche 
oder juristische Personen mit der Ausführung der täglichen 
Anlagepolitik betrauen.

4. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet bei der Verwaltung 
des Fonds ein Risikomanagement-Verfahren, welches das mit 
den Anlagen verbundene Risiko und deren jeweiligen Anteil 
am Gesamtrisikoprofil des Fonds jederzeit überwacht und 
misst, sowie ein Verfahren zur präzisen und unabhängigen 
Bewertung des Wertes von OTC-Derivaten. 
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Artikel 4 
Die Verwahrstelle 

1. Die Verwaltungsgesellschaft bestellt für jeden Fonds eine 
Verwahrstelle. 

2. Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung der Vermögens-
werte des Fonds beauftragt. Die Rechte und Pflichten der 
Verwahrstelle richten sich nach Luxemburger Recht, dem 
Verwaltungsreglement und dem Verwahrstellenvertrag. 

3. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds 
werden von der Verwahrstelle in Konten und Depots ver-
wahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Verwaltungsreglements verfügt werden darf. 
Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und mit 
Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbeson-
dere andere Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der 
Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Vermögens-
werten beauftragen. 

4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt 
und verpflichtet, im eigenen Namen: 

a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesell-
schaft oder eine frühere Verwahrstelle geltend zu machen; 

b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu 
erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs voll-
streckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet. 

5. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesell-
schaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht den gesetz-
lichen Vorgaben, dem Verwaltungsreglement oder dem Ver-
kaufsprospekt des Fonds widersprechen. 

6. Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind je 
berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Ein-
klang mit dem Verwahrstellenvertrag zu kündigen. Im Falle 
der Kündigung ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, 
den Fonds gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c) aufzulö-
sen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der 
CSSF eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen; bis 
dahin wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Inter-
essen der Anteilinhaber ihren Pflichten als Verwahrstelle in 
vollem Umfang nachkommen. 

Artikel 5 
Anlagen 

1. Die Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögens-
werten bestehen: 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem 
geregelten Markt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
(MiFID II) notiert oder gehandelt werden; 

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem 
anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaats gehandelt 
werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist; 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer 
Wertpapierbörse eines Drittstaates amtlich notiert oder an ei-
nem anderen geregelten Markt eines Drittstaates gehandelt 
werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, und vorwiegend in Euro-
pa, Asien, Australien (einschließlich Ozeanien), Amerika 
und/oder Afrika liegt; 

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissio-
nen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung ent-
halten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer 
unter Buchstabe a), b) oder c) bezeichneten Wertpapierbörse 
oder an einem anderen unter Buchstabe a), b) oder c) be-
zeichneten geregelten Markt, der anerkannt, für das Publi-
kum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 
beantragt wird, und die Zulassung spätestens vor Ablauf ei-
nes Jahres nach der Emission erlangt wird; 

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen 
OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 
2 a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG, sofern 

 diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wur-
den, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, welche 
nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemein-
schaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für 
die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht, 

 das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA dem 
Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW gleichwertig ist, 
insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung 
des Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung 
und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 
gleichwertig sind, 

 die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von 
Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein 
Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Er-
träge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden, 

 der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben 
werden sollen, nach seinen Gründungsdokumenten insge-
samt höchstens 10 % seines Netto-Fondsvermögens in An-
teilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf; 
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f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit 
von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das 
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 
hat oder, falls der satzungsmäßige Sitz des Kreditinstituts 
sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Ge-
meinschaftsrechts gleichwertig sind; 

g) Derivaten einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter 
Instrumente, die an einem der unter den Buchstaben a), b) 
und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, 
und/oder OTC-Derivaten, sofern 

 es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne dieses 
Absatzes 1 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen handelt, in die der Fonds gemäß den in sei-
nem Verwaltungsreglement genannten Anlagezielen inves-
tieren darf, 

 die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer 
behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien 
sind, die von der CSSF zugelassen wurden, und 

 die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Be-
wertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiati-
ve des Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liqui-
diert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden 
können; 

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten 
Markt gehandelt werden und nicht unter die Definition des 
Artikels 1 Absatz 2 fallen, sofern die Emission oder der Emit-
tent dieser Instrumente Vorschriften über den Einlagen- und 
den Anlegerschutz unterliegt und vorausgesetzt, sie werden

 von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körper-
schaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Euro-
päischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Eu-
ropäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern 
dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation 
oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtli-
chen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten ange-
hören, begeben oder garantiert oder 

 von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf 
einem der unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichneten 
geregelten Märkte gehandelt werden, oder 

 von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht 
festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt 
ist, oder von einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die 
des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, bege-
ben oder garantiert oder 

 von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie ange-
hören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anla-
gen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anleger-
schutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des 
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich 
bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit ei-
nem Eigenkapital (eingezahltes Kapital und Rücklagen) von 
mindestens 10,0 Millionen Euro, das seinen Jahresabschluss 
nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG auf-
stellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der in-
nerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaf-
ten umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger, der 
die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 
durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditli-
nie finanzieren soll, handelt.

2. Der Fonds darf in anderen als den in Absatz 1 genannten 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten höchstens 10 % 
seines Netto-Fondsvermögens anlegen.

3. Der Fonds darf daneben flüssige Mittel halten. 

4. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle 
darf für Rechnung des Fonds: 

a) Edelmetalle oder Zertifikate über diese erwerben; 

b) Immobilien erwerben. Anlagen in immobilienbesicherten 
Wertpapieren oder Zinsen hierauf und Anlagen in Wertpa-
pieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in 
Immobilien investieren, und Zinsen hierauf sind zulässig;

c) Kredite aufnehmen. Ausgenommen sind Kredite bis zu ins-
gesamt 10 % des Netto-Fondsvermögens, sofern es sich um 
kurzfristige Kredite handelt. Der Fonds darf auch Fremdwäh-
rungen durch ein „Backto-back“-Darlehen erwerben; 

d) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen. Dem 
steht der Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpa-
pieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in Absatz 1 
Buchstaben e), g) und h) genannten noch nicht voll einge-
zahlten Finanzinstrumenten nicht entgegen;

e) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten 
oder anderen in Absatz 1 Buchstaben e), g) und h) genann-
ten Finanzinstrumenten tätigen.

Artikel 6 
Anlagegrenzen 

1. Der Fonds darf höchstens 10 % seines Netto-Fondsvermö-
gens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und 
desselben Emittenten anlegen. Der Fonds darf höchstens 20 
% seines Netto-Fondsvermögens in Einlagen bei ein und der-
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selben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko der Gegenpar-
tei bei Geschäften des Fonds mit OTC-Derivaten darf 10 % 
des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten, wenn die 
Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 5 Absatz 
1 Buchstabe f) ist, oder höchstens 5 % des Netto-Fondsver-
mögens in anderen Fällen. 

2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
von Emittenten, bei denen der Fonds jeweils mehr als 5 % 
seines Netto-Fondsvermögens anlegt, darf 40 % des Wertes 
seines Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Diese Be-
grenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Ge-
schäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt 
werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterliegen. 

Ungeachtet der einzelnen in Absatz 1 genannten Obergren-
zen darf der Fonds bei ein und derselben Einrichtung höchs-
tens 20 % seines Netto-Fondsvermögens in einer Kombinati-
on aus 

 von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten und/oder 

 Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 

 mit dieser Einrichtung getätigten OTC-Derivaten 

investieren. 

3. Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 35 % 
für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, wenn diese von 
einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von 
einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öf-
fentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mit-
gliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. 

4. Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 25 % 
für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese von ei-
nem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben 
werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz 
der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 
öffentlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen die Er-
löse aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß 
den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt 
werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldver-
schreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten 
ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des 
Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die 
Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt der Fonds mehr als 5 
% seines Netto-Fondsvermögens in derartigen Schuldver-
schreibungen an, die von ein und demselben Emittenten be-
geben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % 
des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. 

5. Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in 
Absatz 2 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht be-
rücksichtigt. 

Die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Grenzen dür-
fen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß den Absät-
zen 1, 2, 3 und 4 getätigte Anlagen in Wertpapieren oder 
Geldmarktinstrumenten ein und derselben Einrichtung oder 
in Einlagen bei dieser Einrichtung oder in Derivaten derselben 
insgesamt 35 % des Netto-Fondsvermögens des Fonds nicht 
übersteigen. 

6. Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsoli-
dierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder 
nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungs-
vorschriften demselben Konzern angehören, sind bei der Be-
rechnung der in den Absätzen 1 bis 6 vorgesehenen Anlage-
grenzen als ein einziger Emittent anzusehen. 

Der Fonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Netto-Fondsver-
mögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein 
und desselben Konzerns anlegen. 

7. Der Fonds darf Anteile von anderen OGAW und/oder ande-
ren OGA im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) er-
werben, sofern er höchstens 20 % seines Netto-Fondsvermö-
gens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen 
OGA anlegt. Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze gilt je-
der Teilfonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 
des Gesetzes von 2010 als eigenständiger Emittent unter der 
Voraussetzung, dass die Trennung der Haftung der Teilfonds 
in Bezug auf Dritte sichergestellt ist. 

8. Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen 
insgesamt 30 % des Netto-Fondsvermögens des Fonds nicht 
übersteigen. 

9. Wenn der Fonds Anteile eines anderen OGAW und/oder 
sonstigen OGA erworben hat, müssen die Anlagewerte des 
betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die 
Obergrenzen der Absätze 1 bis 6 nicht berücksichtigt wer-
den. 

10. Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger 
anderer OGA, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertra-
gung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsge-
sellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherr-
schung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteili-
gung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder 
die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder die Rücknah-
me von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA 
durch den Fonds keine Gebühren berechnen. 
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11. Wenn der Fonds eine Rechtseinheit mit mehreren Teilfonds 
bildet, bei der die Aktiva eines Teilfonds ausschließlich den 
Ansprüchen der Anteilinhaber dieses Teilfonds gegenüber 
sowie gegenüber den Gläubigern haften, deren Forderung 
anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation 
des Teilfonds entstanden ist, ist jeder Teilfonds zwecks An-
wendung der Vorschriften dieses Artikels 6 als eigenständi-
ger Fonds anzusehen. 

12. Unbeschadet seiner Verpflichtung, auf die Einhaltung des 
Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, ist dem Fonds ge-
stattet, während eines Zeitraums von sechs Monaten nach 
seiner Zulassung von den Anlagegrenzen dieses Artikels 6 
abzuweichen.

Artikel 7 
Emittentengrenzen 

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf insgesamt für die von ihr 
verwalteten Fonds, die unter den Anwendungsbereich von 
Teil I des Gesetzes von 2010 fallen, stimmberechtigte Aktien 
nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr ermöglicht, 
einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung des 
Emittenten auszuüben. 

2. Ferner darf der Fonds höchstens erwerben: 

 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emit-
tenten; 

 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emitten-
ten; 

 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder ande-
ren OGA; 

 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emitten-
ten. 

Die unter dem zweiten, dem dritten und dem vierten Gedanken-
strich vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb nicht 
eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldti-
tel oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der 
ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berech-
nen lässt. 

3. Die Absätze 1 und 2 werden nicht angewandt 

a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem 
Mitgliedstaat oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaf-
ten begeben oder garantiert werden; 

b) auf von einem Drittstaat begebene oder garantierte Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente; 

c) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von interna-
tionalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters bege-
ben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten ange-
hören; 

4. Der Fonds braucht die in Artikel 5 bis 7 vorgesehenen Anla-
gegrenzen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die 
Teil seines Vermögens sind, nicht einzuhalten. 

5. Werden die in Artikel 5 bis 7 genannten Grenzen von dem 
Fonds unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von Be-
zugsrechten überschritten, so hat dieser bei seinen Verkäu-
fen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter 
Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber anzustre-
ben.

Artikel 8 
Techniken und Instrumente 

1. Zur effizienten Verwaltung des Portfolios darf der Fonds sich 
unter Einhaltung der von der CSSF festgelegten Bedingun-
gen und Grenzen der Techniken und Instrumente bedienen, 
die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegen-
stand haben. Beziehen sich diese Transaktionen auf die Ver-
wendung von Derivaten, so müssen die Bedingungen und 
Grenzen mit den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 im 
Einklang stehen. Unter keinen Umständen darf der Fonds bei 
diesen Transaktionen von den im Grund oder Sonderregle-
ment bzw. in seinem Verkaufsprospekt genannten Anlage-
zielen abweichen. 

2. Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in 
Artikel 6 Absatz 5 und 6 festgelegten Grenzen Anlagen in 
Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die 
Anlagegrenzen des Artikels 6 nicht überschreitet. Anlagen 
des Fonds in indexbasierten Derivaten müssen bei den Anla-
gegrenzen des Artikels 6 Absatz 1 bis 6 nicht berücksichtigt 
werden. Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geld-
marktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Ein-
haltung der Vorschriften dieses Artikels mit berücksichtigt 
werden. 

3. Der Fonds stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene 
Gesamtrisiko den Gesamtnettowert seines Portfolios nicht 
überschreitet. Bei der Berechnung des Risikos werden der 
Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, 
künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Po-
sitionen berücksichtigt. 

4. Die Techniken und Instrumente, von denen bei der Verwal-
tung des Fonds außer den Wertpapierleih-Geschäften gemäß 
Artikel 9 und den Wertpapierpensionsgeschäften gemäß Ar-
tikel 10 noch Gebrauch gemacht werden kann, werden im 
Verkaufsprospekt des Fonds angegeben. 
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5. Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g) getätig-
ten Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Ge-
genstand haben, werden zum Zwecke der Absicherung und 
der effizienten Portfoliosteuerung abgeschlossen. Die Ver-
waltungsgesellschaft wird diese Geschäfte ausschließlich mit 
erstklassigen Finanzinstituten als Geschäftspartner abschlie-
ßen, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind und von ei-
ner unabhängigen Ratingagentur mit der Bonitätseinstufung 
„Investment Grade“ bewertet werden.

Artikel 9 
Wertpapierleihe 

1. Der Fonds darf im Rahmen eines standardisierten Systems, 
das von einer anerkannten Clearinginstitution oder von ei-
nem erstklassigen, auf derartige Geschäfte spezialisierten Fi-
nanzinstitut organisiert wird, oder im Rahmen eines Standar-
drahmenvertrages Wertpapiere verleihen und entleihen. 

2. Sofern der Fonds als Leihgeber auftritt, dürfen Wertpapiere 
höchstens für 30 Tage und höchstens im Gesamtwert von 50 
% des Wertes seines Wertpapierportefeuilles verliehen wer-
den. Diese Beschränkungen gelten nicht, sofern dem Fonds 
das Recht zusteht, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu 
kündigen und die Rückerstattung der verliehenen Wertpapie-
re zu verlangen. Die Vertragspartner der Wertpapierleihe 
müssen als Entleiher Aufsichtsregelungen unterliegen, die 
entsprechend der jeweiligen Verwaltungspraxis als gleich-
wertig zu den vom Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Rege-
lungen angesehen werden können. 

3. Im Rahmen der Wertpapierleihe muss der Fonds grundsätz-
lich eine Garantie erhalten, deren Wert bei Abschluss des 
Vertrages wenigstens dem Wert der verliehenen Wertpapiere 
entspricht. Diese Garantie muss den Anforderungen des 
CSSF-Rundschreibens 08/356 entsprechen. Einer solchen Ga-
rantie bedarf es nicht, wenn die Wertpapierleihe über eine 
anerkannte Clearinginstitution, die dem Leihgeber die Rück-
erstattung seiner Wertpapiere im Wege einer Garantie oder 
auf andere Weise sicherstellt, durchgeführt wird. Die Garan-
tie kann auch in Aktien bestehen, sofern sich aus dem jewei-
ligen Sonderreglement nichts anderes ergibt. Die Aktien, die 
als Garantie begeben werden, müssen an einem geregelten 
Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein 
oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index ent-
halten sein. Das Collateral-Management wird täglich neu be-
rechnet und entsprechend angepasst.

4. Der Fonds darf als Leihnehmer unter folgenden Umständen 
im Zusammenhang mit der Abwicklung einer Wertpapier-
transaktion auftreten: 

a) während einer Zeit, in der die Wertpapiere zur erneuten 
Registrierung versandt wurden; 

b) wenn Wertpapiere verliehen und nicht rechtzeitig rückerstat-
tet wurden; 

c) um einen Fehlschlag in der Abwicklung zu vermeiden, wenn 
die Verwahrstelle ihrer Lieferpflicht nicht nachkommt. 

Der Gesamtwert der geliehenen Wertpapiere darf 50 % des 
Wertes des Wertpapierportefeuilles des Fonds nicht überschrei-
ten. 

Über vom Fonds geliehene Wertpapiere darf während der Zeit, 
in welcher sie im Besitz des Fonds sind, nicht verfügt werden, es 
sei denn, sie sind durch Finanzinstrumente, die den Fonds in die 
Lage versetzen, die geliehenen Wertpapiere zum Vertragsende 
rückzuerstatten, ausreichend abgesichert. 

Artikel 10 
Wertpapierpensionsgeschäfte 

1. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente, die für den Fonds erworben werden dürfen, in 
Form von Wertpapierpensionsgeschäften kaufen und verkau-
fen, sofern der Verkäufer sich verpflichtet, die Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente am Ende des vereinbarten Zeit-
raums zu einem von Vornherein vereinbarten Preis zurückzu-
erwerben. Dabei muss die Gegenpartei ein erstklassiges, auf 
solche Geschäfte spezialisiertes Finanzinstitut sein und die 
Laufzeit darf zwölf Monate nicht überschreiten. Während 
der Laufzeit eines Pensionsgeschäftes darf der Fonds die ge-
genständlichen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
nicht veräußern. 

2. Der Umfang der Wertpapierpensionsgeschäfte ist stets auf 
einem Niveau zu halten, das es dem Fonds ermöglicht, jeder-
zeit seiner Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen nach-
zukommen. Der Anteil dieser Geschäfte darf aber mit ein 
und derselben Gegenpartei 10 % und insgesamt 50 % des 
Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. 

Artikel 11 
Anteile 

1. Anteile an dem Fonds werden durch Globalzertifikate ver-
brieft, die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Ausliefe-
rung effektiver Stücke besteht nicht.

2. Alle Anteile des Fonds haben gleiche Rechte. Das Sonderre-
glement kann Anteilklassen vorsehen und die unterschiedli-
che Ausstattung der Anteile hinsichtlich der Ertragsverwen-
dung, der Verkaufsprovision, des Rücknahmeabschlages, der 
Vertriebsprovision, der Verwaltungsvergütung, der Währung 
des Anteilwertes oder anderer Kriterien sowie einer Kombi-
nation derselben festlegen. Alle Anteile sind vom Tage ihrer 
Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen 
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und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse be-
rechtigt. 

3. Die Ausgabe und die Rücknahme der Anteile sowie die Vor-
nahme von Zahlungen auf Anteile erfolgen bei der Verwal-
tungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie über jede Zahl-
stelle. 

Artikel 12 
Anteilwertberechnung 

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Son-
derreglement festgelegte Währung („Fondswährung“). Er 
wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungs-
gesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an je-
dem Bewertungstag berechnet. Die Berechnung erfolgt 
durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch 
die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen An-
teile. 

2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsät-
zen berechnet: 

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder 
an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren 
Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt 
ist. 

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an ei-
nem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird 
oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Bör-
se oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder ge-
handelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht an-
gemessen widerspiegelt, wird der Wert des Vermögenswer-
tes auf der Grundlage des nach einer vorsichtigen Einschät-
zung vorhersehbaren Verkaufspreises ermittelt, sofern nach-
folgend nichts anderes geregelt ist. 

c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden zum letzten 
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. 

d) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einla-
genzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbe-
zahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufge-
laufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem 
jeweiligen vollen Betrag abzüglich eines angemessenen Ab-
schlages, falls der Betrag wahrscheinlich nicht voll bezahlt 
oder erhalten werden kann. 

e) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Ab-
wicklungspreises berechnet. 

f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards und Optionen, 
die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten 
Markt gehandelt werden, sowie von Futures und Optionen, 
die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 
gehandelt werden, jedoch an dem Bewertungstag nicht li-
quidiert werden können, entspricht dem jeweiligen Nettoli-
quidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands 
auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträ-
gen angewandten Grundlage festgestellt wird. 

g) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. 

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögens-
werte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, 
wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem 
vom Vorstand aufgestellten Verfahren zu bestimmen ist. 

i) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, wel-
che nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird 
in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen 
umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird 
der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom 
Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. 

j) Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen 
andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im 
Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermö-
genswertes des Fonds hinsichtlich des voraussichtlichen Rea-
lisierungswertes für angebracht hält. 

k) Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der 
ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag 
den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wieder-
gibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes be-
trächtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen 
und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesell-
schaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu 
aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für die-
sen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung 
und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes einge-
löst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu 
und Glauben aktualisiert worden ist. 

3. Sofern für den Fonds Anteilklassen eingerichtet sind, erge-
ben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonder-
heiten: 

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1 
dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse se-
parat. 

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht 
den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am ge-
samten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss 
aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den pro-
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zentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten 
Wert des Netto-Fondsvermögens. 

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der 
Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den 
Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der 
prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des 
Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil 
der nicht ausschüttungsberechtigten Anteilklasse am gesam-
ten Netto-Fondsvermögen erhöht. 

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt wer-
den. 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rück-
nahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zuläs-
sigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, 
den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages 
bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen 
Verkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig ein-
gereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

6. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung 
des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange 
Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich ma-
chen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere: 

 während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer 
Markt, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des 
Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist 
(außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) 
oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechen-
den Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

 in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen 
des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den 
Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transfe-
rieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsge-
mäß durchzuführen. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bezie-
hungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung un-
verzüglich in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Ta-
geszeitungen, einschließlich mindestens einer Luxemburger 
Tageszeitung veröffentlichen sowie allen Anteilinhabern mit-
teilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben. 

Artikel 13 
Ausgabe von Anteilen 

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Sonderregle-
ment des Fonds festgelegten Ausgabepreis und zu den dort 
bestimmten Bedingungen. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit 
nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückwei-
sen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, 
aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse 
der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwal-
tungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse der 
Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen 
Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint. 

3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabe-
preis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsanträge, 
welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an ei-
nem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft einge-
gangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes 
dieses Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, 
welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, wer-
den auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgen-
den Bewertungstages abgerechnet. 

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen 
nach dem entsprechenden Bewertungstag fällig.

5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabe-
preises auf den Konten der Verwaltungsgesellschaft zugeteilt 
und durch Übergabe von Anteilzertifikaten in entsprechen-
der Höhe übertragen. 

6. Die Verwahrstelle wird sicherstellen, dass auf nicht ausge-
führte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüg-
lich zurückgezahlt werden. 

Artikel 14 
Rücknahme von Anteilen 

1. Die Anteilinhaber des Fonds sind berechtigt, jederzeit die 
Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement des 
Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort be-
stimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rücknahme er-
folgt nur an einem Bewertungstag. Die Zahlung des Rück-
nahmepreises erfolgt grundsätzlich zwei Bankarbeitstage 
nach dem entsprechenden Bewertungstag gegen Rückgabe 
der Anteile. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das 
Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf 
bis zu 5 Bankarbeitstage zu verlängern, sofern dies durch 
Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräu-
ßerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsenkontroll-
vorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begrün-
deten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtli-
che Menge der Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, 
oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds 
den Rücknahmepreis nicht innerhalb von zwei Bankarbeitsta-
gen zahlen kann, notwendig ist.

2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis 
des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, welche 
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bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Be-
wertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen 
sind, werden zum Anteilwert dieses Bewertungstages abge-
rechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 12.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) eingehen, werden zum Anteilwert des 
nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. 

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Verwahrstelle berechtigt, die Rücknahme von 
Anteilen zeitweilig auszusetzen. Eine Aussetzung ist insbe-
sondere möglich: 

 Im Falle umfangreicher Rücknahmeanträge, die nicht aus 
Sichteinlagen, kurzfristig liquidierbaren Vermögenswerten 
und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt wer-
den können; 

 sofern die Berechnung des Anteilwertes gemäß Artikel 12 
Absatz 5 zeitweilig eingestellt ist;

 nach Ankündigung der Auflösung des Fonds zur Gewährleis-
tung des Liquidationsverfahrens;

 aus anderen Gründen, die es im Interesse der Gesamtheit der 
Anleger des Fonds als gerechtfertigt und/oder geboten er-
scheinen lassen, z.B. wenn bei Veräußerung von Vermögens-
gegenständen aufgrund illiquider Märkte nicht solche Erlöse 
erzielt werden können, die bei normalen Marktverhältnissen 
erzielt würden.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bezie-
hungsweise Wiederaufnahme der Rücknahme unverzüglich 
in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, 
einschließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung 
veröffentlichen sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die An-
teile zur Rücknahme angeboten haben. Im Falle der Ausset-
zung der Rücknahme auf Grund der Liquidation des Fonds 
oder gegebenenfalls eines Teilfonds gilt Artikel 19 Absatz 3.

4. Die Verpflichtung zur Zahlung besteht nur insoweit, als keine 
gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschrif-
ten oder andere nicht beeinflussbare Umstände, die Über-
weisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstel-
lers verbieten. 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile 
einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkau-
fen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinha-
ber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des 
Fonds erforderlich erscheint. 

Artikel 15 
Ertragsverwendung

1. Die Ausschüttungspolitik des Fonds bzw. seiner einzelnen 
Anteilklassen wird im Sonderreglement des Fonds festgelegt. 

2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge 
sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die 
nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Aus-
schüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen auf-
grund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze ge-
mäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) sinkt. 

3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag aus-
gegebenen Anteile ausgezahlt. 

4. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab 
Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung. 
Ausschüttungen, die während der Vorlegungsfrist nicht ab-
gefordert wurden, verjähren zugunsten des Fonds. Die Ver-
waltungsgesellschaft ist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, 
Ausschüttungsbeträge an Anteilinhaber, die ihr Recht auf 
Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist geltend 
machen, auszuzahlen. 

Artikel 16 
Verschmelzung des Fonds beziehungsweise der Teilfonds

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des Vor-
stands und, soweit anwendbar, gemäß den im Gesetz von 
2010 sowie den anwendbaren Verwaltungsvorschriften be-
nannten Bedingungen und Verfahren den Fonds oder gege-
benenfalls einen oder mehrere Teilfonds des Fonds mit ei-
nem bereits bestehenden oder gemeinsam gegründeten an-
deren Teilfonds, anderen Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds, 
einem anderen ausländischen OGAW oder einem Teilfonds 
eines anderen ausländischen OGAWs entweder unter Auflö-
sung ohne Abwicklung oder unter Weiterbestand bis zur Til-
gung sämtlicher Verbindlichkeiten verschmelzen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft zeigt die Verschmelzung des 
Fonds bzw. Teilfonds gemäß Artikel 18 Absatz 5 an. Die An-
teilinhaber haben das Recht, innerhalb von 30 Tagen die 
Rückgabe oder gegebenenfalls den Umtausch ihrer Anteile in 
Anteile eines anderen Fonds bzw. Teilfonds mit ähnlicher An-
lagepolitik, der von derselben Verwaltungsgesellschaft oder 
einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Ver-
waltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung 
oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indi-
rekte Beteiligung verbunden ist, ohne weitere Kosten als je-
ne, die vom Fonds bzw. Teilfonds zur Deckung der Auflö-
sungskosten einbehalten werden, zu verlangen.

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden die Anteilin-
haber des übertragenden Fonds bzw. Teilfonds Anteilinhaber 
des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds.
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3. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der 
Vorbereitung und der Durchführung einer Verschmelzung 
verbunden sind, werden nicht den betroffenen Fonds bzw. 
Teilfonds oder deren Anteilinhabern angelastet.

Artikel 17 
Allgemeine Kosten 

1. Neben den im Sonderreglement des Fonds aufgeführten 
Kosten können dem Fonds folgende Kosten belastet werden: 

a) Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das jeweilige Fonds-
vermögen, dessen Einkommen oder die Auslagen zu Lasten 
des Fonds erhoben werden; 

b) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft 
oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der 
Anteilinhaber des Fonds handeln; 

c) Kosten der Wirtschaftsprüfer des Fonds sowie die Kosten der 
Prüfung seiner steuerlichen Rechnungslegung; 

d) Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und Ertrags-
scheinen; 

e) Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen; 

f) Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffent-
lichung des Grundreglements und des Sonderreglements des 
Fonds sowie anderer Dokumente, wie z.B. Verkaufsprospek-
te und wesentliche Informationen für den Anleger und sons-
tige Dokumente, die den Fonds betreffen und die für den 
Vertrieb der Anteile des Fonds in bestimmten Ländern nach 
deren Vorschriften notwendig sind, einschließlich der Kosten 
der Anmeldungen zur Registrierung oder der schriftlichen Er-
läuterungen bei sämtlichen Registrierungsbehörden und Bör-
sen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigun-
gen), welche im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem 
Anbieten seiner Anteile vorgenommen werden müssen; 

g) Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresbe-
richte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen 
sowie Druck- und Vertriebskosten der sämtlichen weiteren 
Berichte und Dokumente, welche gemäß den anwendbaren 
Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden not-
wendig sind; 

h) Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentli-
chungen; 

i) ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung 
und an solchen, welche direkt im Zusammenhang mit dem 
Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen; 

j) sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Veräußerung von Vermögenswerten. 

2. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkom-
men, dann den Kapitalgewinnen und zuletzt dem Fondsver-
mögen angerechnet. 

Artikel 18 
Veröffentlichungen 

1. Die erstmals gültige Fassung dieses Grundreglements und 
des Sonderreglements des Fonds sowie Änderungen dersel-
ben werden bei der Kanzlei des Bezirksgerichts Luxemburg 
hinterlegt und ein Verweis auf diese Hinterlegung wird im 
Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA"), 
dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffent-
licht. 

2. Änderungen dieses Grundreglements und des Sonderregle-
ments des Fonds werden darüber hinaus, soweit erforderlich, 
in mindestens zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, 
einschließlich mindestens einer Luxemburger Tageszeitung 
veröffentlicht. 

3. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwal-
tungsgesellschaft sowie bei sonstigen im Verkaufsprospekt 
verzeichneten Stellen erfragt werden. 

4. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen 
Verkaufsprospekt, ein kurzes Dokument mit wesentlichen In-
formationen für den Anleger, einen geprüften Jahresbericht 
sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. Diese 
Unterlagen des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesell-
schaft sowie bei sonstigen im Verkaufsprospekt verzeichne-
ten Stellen auf Verlangen kostenlos erhältlich. 

5. Die Verschmelzung des Fonds bzw. Teilfonds wird von der 
Verwaltungsgesellschaft mindestens 30 Tage im Voraus in je-
weils einer überregionalen Tageszeitung der Länder, in de-
nen Anteile des Fonds bzw. Teilfonds vertrieben werden, un-
ter Berücksichtigung der Anforderungen des Gesetzes von 
2010 sowie der anwendbaren Verwaltungsvorschriften, un-
ter anderem mit dem Hinweis veröffentlicht, dass die Anteil-
inhaber während dieser Zeit das Recht haben, Anteile ohne 
Kosten entsprechend Artikel 16 Absatz 2 zum jeweiligen An-
teilwert zurückzugeben. 

Artikel 19 
Liquidation

1. Der Fonds oder ein Teilfonds können durch die Verwaltungs-
gesellschaft unter angemessener Berücksichtigung der Inter-
essen der Anteileigner aufgelöst werden. Eine Auflösung des 
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Fonds oder von Teilfonds erfolgt zwingend in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen, insbesondere

a) wenn das Netto-Fondsvermögen innerhalb von sechs Mona-
ten nach Genehmigung des Fonds nicht mindestens den Ge-
genwert von 1,25 Millionen Euro erreicht; 

b) wenn das Netto-Fondsvermögen während mehr als sechs 
Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß a) 
bleibt; 

c) wenn die Verwahrstellenbestellung gekündigt wird, ohne 
dass eine neue Verwahrstellenbestellung innerhalb der ge-
setzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt; 

d) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus 
irgendeinem Grund aufgelöst wird; 

e) in anderen, im Gesetz von 2010 vorgesehenen Fällen.

2. Die Auflösung des Fonds oder eines Teilfonds wird entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungs-
gesellschaft im RESA und in mindestens zwei hinreichend 
verbreiteten Tageszeitungen, einschließlich mindestens einer 
Luxemburger Tageszeitung, veröffentlicht.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds 
führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen 
eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen kann durch die Ver-
waltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anteilinhaber jedoch weiter zugelassen werden, sofern 
die Anleger gleichbehandelt werden, wobei der für die Rück-
nahme zu zahlende Betrag um die Liquidationskosten, insbe-
sondere in diesem Zusammenhang zu zahlende Honorare 
gemindert werden kann. Wird die Rücknahme im Zuge der 
Liquidation eingestellt oder ausgesetzt, wird in der Veröf-
fentlichung nach Absatz 2 darauf hingewiesen.

4. Die Verteilung des Liquidationserlöses an die Anteilinhaber 
nach deren Anspruch erfolgt durch die Verwahrstelle auf An-
weisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls 
der von derselben oder von der Verwahrstelle ernannten Li-
quidatoren, wobei die Liquidationskosten, insbesondere in 
diesem Zusammenhang zu zahlende Honorare, anteilig ab-
gezogen werden ("Nettoliquidationserlös"). Der Netto-Liqui-
dationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfah-
rens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird, soweit 
dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von 
der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens 
für Rechnung der jeweils berechtigten Anteilinhaber bei der 
Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo dieser 
Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist 
dort angefordert wird. 
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Sonderreglement

Vermögensportfolio Ulm

zu dem von der Deka Vermögensmanagement GmbH, Nieder-
lassung Luxemburg erstellten Grundreglement für von ihr gemäß 
Teil I des Gesetzes von 2010 in Form eines fonds commun de 
placement errichtete Investmentfonds in der ab 1. Mai 2019 
geltenden Fassung. 

Artikel 1 
Der Fonds 

1. Für Vermögensportfolio Ulm (nachfolgend der „Fonds“) ist 
das von der Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlas-
sung Luxemburg erstellte Grundreglement für von ihr gemäß 
Teil I des Gesetzes von 2010 in Form eines fonds commun de 
placement errichtete Investmentfonds in seiner jeweiligen 
Fassung integraler Bestandteil dieses Sonderreglements. Das 
Grundreglement wurde beim Luxemburger Handels- und Ge-
sellschaftsregister hinterlegt und ein Verweis auf diese Hin-
terlegung am 9. Mai 2019 im Recueil électronique des so-
ciétés et associations ("RESA") veröffentlicht.

2. Verwahrstelle des Fonds ist die DekaBank Deutsche Girozen-
trale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg.

Artikel 2 
Anlagepolitik 

1. Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der 
Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der 
Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien 
Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des 
Fondsvermögens.

2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der 
allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 
des Grundreglements  in Aktien-, Renten- und Geldmarkt-
werten angelegt. Diese Anlage kann über offene Aktien-, 
Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- 
oder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente 
sowie in Zertifikaten, die gemäß den Bestimmungen von Ar-
tikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als 
Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Die vorgenannten 
Wertpapiere werden an Wertpapierbörsen oder geregelten 
Märkten innerhalb von Nordamerika, Südamerika, Australien 
(einschließlich Ozeanien) Afrika, Asien und/oder Europa amt-
lich notiert oder gehandelt. 

3. Das Fondsvermögen darf auch in Zertifikate angelegt wer-
den, sofern sie gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 Ab-
satz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere 
zu qualifizieren sind. Hierunter können auch Zertifikate auf 

breitdiversifizierte Rohstoffindices gefasst werden. Für das 
Fondsvermögen können auch Zertifikate auf einzelne Roh-
stoffe erworben werden, wenn diese den aufsichtsrechtli-
chen Bedingungen entsprechen. Die physische Lieferung von 
Rohstoffen ist für den Fonds ausgeschlossen.

4. Der Fonds muss mindestens 25 % und darf je nach Marktla-
ge bis zu 100 % in Aktien und offene Aktienfonds anlegen. 
Bis zu 75 % darf der Fonds je nach Marktlage in Renten- und 
Geldmarktfonds, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, 
Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate anlegen. Durch 
die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen 
kann nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktla-
ge, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis er-
reicht werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit an-
geboten an den Wachstumsaussichten der Wirtschafts- und 
Kapitalmärkte teilzunehmen.

5. Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g) des 
Grundreglements getätigten Techniken und Instrumente, die 
Wertpapiere zum Gegenstand haben, werden auch zu ande-
ren Zwecken als der Absicherung abgeschlossen und bein-
halten unter anderem Optionen, Finanzterminkontrakte, 
Swaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte sowie 
Kombinationen hieraus.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die vorgenannten Geschäf-
te ausschließlich mit erstklassigen Finanzinstituten als Ge-
schäftspartner abschließen, die auf derartige Geschäfte spe-
zialisiert sind und von einer anerkannten Ratingagentur mit 
der Bonitätseinstufung „Investmentgrade“ bewertet wurden.

6. Für das Fondsvermögen dürfen keine Anteile an Venture 
Capital- oder Private Equity-Fonds erworben werden.

Der Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettofondsvermö-
gens in Anteilen eines einzigen Zielfonds anlegen.

Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze von 20 % ist jeder 
Teilfonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wie ein eigenständiger 
Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzel-
haftung pro Teilfonds im Hinblick auf Dritte ist sichergestellt.

Für das Fondsvermögen dürfen nicht mehr als 25 % der aus-
gegebenen Anteile eines Zielfonds erworben werden. Bei der 
Anwendung der im vorstehenden Satz beschriebenen Anla-
gegrenze von 25 % der ausgegebenen Anteile bezieht sie 
sich bei einem Investmentvermögen, welches aus mehreren 
Teilfonds besteht (Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teil-
fonds.

Für das Fondsvermögen dürfen Anteile an Zielfonds, nur 
dann erworben werden, wenn jeder dieser Zielfonds nach 
seinen Vertragsbedingungen bzw. der Satzung seinerseits 
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insgesamt höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an 
anderen Investmentvermögen anlegen darf.

7. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von 
Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garan-
tiert und lauten auf Währungen der Mitgliedstaaten der Or-
ganisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung („OECD“) einschließlich auf Euro.

8. Der Fonds darf, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis 
zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und bis 
zu 75 % in Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissio-
nen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem 
sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen 
Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein 
oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union ange-
hören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass 
(i) Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiede-
nen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapie-
ren aus ein und derselben Emission nicht mehr als 30 % des 
Nettovermögens des Fonds angelegt werden.

9. Eventuell können Anlagen in Wertpapieren oder Zertifikaten, 
die Immobilien repräsentieren, vorgesehen werden, wobei je-
doch nicht mehr als 30 % des Nettofondsvermögens in diese 
vorgenannten Gattungen investiert werden dürfen.

10. Mindestens 25 % des Wertes des Netto-Fondsvermögens 
werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Invest-
mentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Kapitalbeteiligungen in 
diesem Sinne sind

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen 
Handel an einer Börse zugelassen oder an einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der Ertragsbe-
steuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und 
nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat 
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapi-
talgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterlie-
gen und nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an anderen Investmentfonds entweder in Höhe 
der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres 
Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Antei-
le an Kapitalgesellschaften anlegen oder in Höhe der 

vertraglich festgelegten Mindestquote des anderen In-
vestmentfonds.

Die steuerrechtlich vorgegebene Zielsetzung der „fortlaufen-
den Anlage“ in Kapitalbeteiligungen wird auch innerhalb 
von sechs Monaten nach Auflage oder während der Abwick-
lung des Fonds erfüllt, sofern der Fonds innerhalb dieses Zeit-
raums noch nicht oder nicht mehr die vorausgesetzte tat-
sächliche Vermögenszusammensetzung von mindestens 25 
% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen erreicht.

11. Der Fonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben in 
Höhe von maximal 49 % des Nettofondsvermögens halten. 
Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter und dür-
fen nur eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben.

12. Daneben darf die Verwaltungsgesellschaft bis zu 10 % des 
Netto-Fondsvermögens in andere als die oben genannten 
Vermögensgegenstände investieren.

Artikel 3 
Fondswährung 

Die Fondswährung ist der Euro. 

Artikel 4 
Ausgabe von Anteilen 

1. Anteile des Fonds werden an jedem Bewertungs-tag ausge-
geben. Ausgabepreis ist der Anteilwert des Fonds gemäß Ar-
tikel 12 Absatz 1 des Grundreglements zuzüglich einer Ver-
kaufsprovision von bis zu 5,00 % des Anteilwertes, die zu-
gunsten der Vertriebsstellen erhoben wird. Der Ausgabepreis 
kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, 
die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. 

2. Abweichend von Artikel 13 Absatz 3 des Grundreglements 
werden Zeichnungsaufträge, die bis spätestens 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-
tungsgesellschaft eingehen, auf der Grundlage des Anteil-
wertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Zeich-
nungsaufträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 
eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

Artikel 5 
Rücknahme und Umtausch von Anteilen 

1. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 12 Absatz 
1 des Grundreglements. 

2. Abweichend von Artikel 14 Absatz 2 des Grundreglements 
werden Rücknahmeaufträge, die bis spätestens 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-
tungsgesellschaft eingehen, auf der Grundlage des Anteil-
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wertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Rück-
nahmeaufträge, welche nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 
eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

Artikel 6 
Ertragsverwendung 

1. Es ist vorgesehen, dass die Verwaltungsgesellschaft grund-
sätzlich die nicht zur Kostendeckung vorgesehenen Zinsen, 
Dividenden und Erträge aus Darlehens- und Pensionsgeschäf-
ten gemäß Artikel 15 Absatz 2 bis 4 des Grundreglements an 
die Anleger ausschüttet. Veräußerungsgewinne und sonstige 
Erträge können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen 
werden. Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft 
entscheidet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 
und Notwendigkeiten, ob und in welcher Höhe eine Aus-
schüttung erfolgt. 

2. Für den Fall der Ausschüttung erfolgt die Ausschüttung 
grundsätzlich jährlich innerhalb von drei Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres. Zwischenausschüttungen sind 
zulässig.

Artikel 7 
Kosten 

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen 
für die Hauptverwaltung und Anlagenverwaltung ein jährli-
ches Entgelt von bis zu 2,00 %, das monatlich anteilig auf 
das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des 
betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich 
ausbezahlt wird. 

2. Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen: 

a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle in 
Höhe von bis zu 0,08 %, das monatlich anteilig auf das 
durchschnittliche Fondsvermögen während des betreffenden 
Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt 
wird; 

b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für 
Rechnung des Fonds; 

c) Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer 
zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten des Fonds entstehen. 

3. Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft eine leistungsab-
hängige Vergütung ("Performance-Fee") in Höhe von 20 % 
(Höchstbetrag) der über 5 % hinausgehenden Performance, 
die jährlich jeweils am Jahresende auszuzahlen ist. Die Ver-
waltungsgesellschaft erhält jedoch insgesamt höchstens bis 

zu 2 % des Durchschnittswerts des Fondsvermögens in der 
Abrechnungsperiode. Die Messung der Fondsperformance 
erfolgt auf Basis des zum Abschluss des vorangegangenen 
Geschäftsjahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Anteil. 
Ein Anspruch auf Performancevergütung besteht nur dann, 
wenn der Anteilswert sich über derjenigen Höhe befindet, 
welche zuletzt zu einer Auszahlung einer Performance-Fee 
Anlass gegeben hat (High-Water-Mark-Prinzip). Im Jahr der 
Erstausgabe von Anteilen gilt der Erstausgabepreis als High-
Water-Mark in diesem Sinne. Netto Wertminderungen wer-
den durch die Anwendung dieses Prinzips auf die folgenden 
Geschäftsjahre vorgetragen. Der Teil der Outperformance 
der zur Wertaufholung führte, ist hierbei nicht vergütungs-
berechtigt.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet 
am 31. Dezember eines Kalenderjahres.

Artikel 8 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Dezember eines 
jeden Jahres.
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Allgemeine Besteuerungssystematik
Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körper-
schaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnah-
men und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der be-
schränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewin-
nen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der 
Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Ein-
künfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, 
umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszu-
schlag.

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterwor-
fen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 
Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende 
oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für 
zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapital-
vermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (In-
vestmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vor-
abpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Antei-
le.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgel-
tungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuerer-
klärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs 
werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits 
Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage 
stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, 
wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungs-
satz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben 
werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen 
Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den 
vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 
von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), 
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der 
Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem 
niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden 
die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuer-
frei. Erfüllt er die steuerlichen Voraussetzungen für einen Misch-
fonds, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei.

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 
Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 
sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelver-
anlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi-
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Aus-
schüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Frei-
stellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheini-
gung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren 
erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die 
gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 
Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen 
innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalender-
jahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuer-
frei, erfüllt er jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei.

IV.Kurzangaben über deutsche Steuervorschriften
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Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 
Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, 
sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelver-
anlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von 
Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorla-
ge einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländi-
schen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt 
ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach 
amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanz-
amt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt 
wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat 
der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag 
der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem 
Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführen-
den Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen 
des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers 
einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpau-
schale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den 
Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des 
Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger 
vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in An-
spruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflich-
tung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen 
depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nach-
kommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständi-
gen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die 
Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung 
angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 
veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungs-
satz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. 
Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 
als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft 
gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene 
Anteile. 

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei, erfüllt er jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. 
Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 
als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft 
gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen 

Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 
2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die 
Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
worden sind. 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt wer-
den, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerab-
zug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebe-
nenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichen-
den Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermie-
den werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit 
Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven 
Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Antei-
le in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei dersel-
ben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Ein-
künfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depot-
führende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen 
Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der 
nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern 
grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. 
Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, 
wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständi-
gen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um 
die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu 
mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds
Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stif-
tungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient 
oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, 
oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die aus-
schließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann 
erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefal-
lene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; 
dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare 
ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die 
Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei 
Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen 
Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentü-
mer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertra-
gung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt 
die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefalle-
ne Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus 
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deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentli-
chen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapital-
ähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentü-
mer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und 
nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wur-
den und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertände-
rungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden. 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein 
von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Be-
standsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnach-
weis ist eine nach amtlichen Muster erstellte Bescheinigung über 
den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom 
Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang 
des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des 
Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. 
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für 
Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körper-
schaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile 
den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute 
sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen 
sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung 
eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent 
der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteu-
er und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für 
Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körper-
schaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei 
für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Kran-
kenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile 
den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute 
sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen 
sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung 
eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent 
der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteu-
er und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 
Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung 
von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt er die steuerlichen Voraus-
setzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die 
Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines 
Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, 
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen 
innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die 
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalender-
jahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körper-
schaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuer-
frei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwe-
cke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Perso-
nen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige 
Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen 
steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für 
Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- 
oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die 
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditin-
stitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzu-
rechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen 
Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 
Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für 
Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im 
Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körper-
schaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuer-
frei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwe-
cke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die 
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditin-
stitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzu-
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rechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Er-
zielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 
Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 
Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 
Prozent berücksichtigt. Erfüllt er die steuerlichen Voraussetzun-
gen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfrei-
stellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grund-
sätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist 
der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorab-
pauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für 
Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen 
Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuer-
pflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräuße-
rungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, 
die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und 
bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der 
kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wur-
den, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne 
steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für 
Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen 
Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuer-
pflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräuße-
rungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 
20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, 
die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und 
bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem 
Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der 
kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wur-
den, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. 
keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge
Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf 
den Anleger ist nicht möglich. 

Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur 
insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalen-
derjahres enthalten ist. 

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei 
einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug 
auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der 
Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine 
steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Auslän-
dereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. 
nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anle-
ger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend 
der Abgabenordnung1) zu beantragen. Zuständig ist das für die 
depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag
Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen 
aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug 
ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. 
Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Kör-
perschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen 
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum 
Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd be-
rücksichtigt. 

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den 
Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteu-
er kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt 
werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen
In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sonderver-
mögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es 
weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der betei-
ligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reser-

1) § 37 Abs. 2 AO.
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ven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für 
die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen 
Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsver-
mögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des übertragenden 
Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene 
Barzahlung,2) ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln. 

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 
Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informatio-
nen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug 
und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf interna-
tionaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die 
OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen 
Standard für den automatischen Informationsaustausch über 
Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting 
Standard, im Folgenden "CRS"). Der CRS wurde von mehr als 
90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen 
Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der 
Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die 
Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automa-
tischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteue-
rung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten 
der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätz-
lich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen 
Staaten (z.B. Österreich und die Schweiz) wird es gestattet, den 
CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit 
dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. De-
zember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen 
ab 2016 an. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen 
Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über 
ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natür-
liche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden 
Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht 
z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), 
werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten 
eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes 
meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimat-
steuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen 
dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen 
Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Ge-
burtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässig-
keitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots 
(z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbrutto-
betrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen 
von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung 

2) § 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB.

oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsantei-
len)). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein 
Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das 
in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deut-
sche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt 
für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen 
Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterlei-
tet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmen-
den Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland 
ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, 
die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern 
weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmen-
den Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anle-
ger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig 
sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die 
Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässig-
keitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise
Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die 
steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können 
nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der indivi-
duellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten 
Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fond-
sinvestments beraten zu lassen. 

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekann-
ten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen wer-
den, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzge-
bung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht 
ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend einge-
führt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen 
Folgen nachteilig beeinflussen.
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Historische Wertentwicklung Vermögensportfolio Ulm (Angabe in %)

Absolute Wertentwicklung vergangener Zeiträume bezogen auf volle Kalenderjahre (Stand 31. Dezember 2018).
Quelle: Eigene Berechnungen nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung einer eventuell anfallenden Verkaufsprovision.
Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung können den Jahres- und Halbjahresberichten  entnommen werden.
Die historische Wertentwicklung des Fonds bzw. der einzelnen Anteilklassen ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.

V. Wertentwicklung des Fonds
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  Der Fonds im Überblick

Gründung des Fonds 5. Dezember 2005

Laufzeit des Fonds unbefristet

Fondswährung Euro

ISIN / WKN LU0233541282 / A0HNRP

Tag der Erstausgabe 2. Januar 2006

Erstausgabepreis EUR 1.000,00

Verkaufsprovision

maximal 5,00 % des Anteilwertes

derzeit keine

Verwaltungsvergütung1

maximal 2,00 % des durchschnittlichen Fondsvermögens

derzeit 1,37 % des durchschnittlichen Fondsvermögens

Erfolgsbezogene Vergütung variables Honorar in Form einer Leistungsprämie, welche 20 % der 
über 5 % hinausgehenden Performance beträgt, höchstens jedoch 
bis zu 2 % des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens. Ein An-
spruch besteht nur dann, wenn der Anteilswert sich über derjenigen 
Höhe befindet, welche zuletzt zu einer Auszahlung einer Performan-
ce-Fee Anlass gegeben hat (High-Water-Mark-Prinzip).

Vertriebsprovision

maximal keine

derzeit keine

Verwahrstellenvergütung p.a.1

maximal 0,08 % des durchschnittlichen Fondsvermögens

derzeit 0,08 % des durchschnittlichen Fondsvermögens

Verbriefung der Anteile Globalurkunden, keine effektiven Stücke

Orderannahmeschluss 12.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag für die Ab-
rechnung zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des nächsten Bewer-
tungstages

Valuta Bewertungstag plus zwei Bankarbeitstage

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember

Ertragsverwendung Ausschüttung

Berichterstattung

Jahresbericht 31. Dezember, erscheint Mitte April

Halbjahresbericht 30. Juni, erscheint Mitte August

Börsennotierung der Anteile Nicht vorgesehen

Hinweis auf Hinterlegung im RESA

Grundreglement 9. Mai 2019

Sonderreglement 9. Mai 2019

1 aus den Tageswerten

VI.Anhang
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